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1. Anlass der Flächennutzungsplanung 

1.1 Aufgabe und Inhalt des Flächennutzungsplans 

Der Flächennutzungsplan stellt gemäß § 5 (1) BauGB als vorbereitender Bauleitplan die sich aus 
der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung für das 
gesamte Gemeindegebiet dar, in diesem Fall für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft 
Schwäbisch Gmünd ς Waldstetten. 

Als Entwicklungskonzept bis zum Jahr 2035 steuert der Flächennutzungsplan die Bodennutzung im 
Gebiet beider Gemeinden, indem er die Ziele der Raumordnung auf Ebene der Bauleitplanung 
umsetzt und die gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen mit den einzelnen Fachplanungen 
abstimmt. Nachfolgende Planungen können dadurch mit einem deutlich reduzierten 
Abstimmungsaufwand durchgeführt werden. Für alle Bebauungspläne gilt das Entwicklungsgebot, 
d.h. sie sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln und haben dessen Darstellungen zu 
konkretisieren. 

Als vorbereitender Bauleitplan erzeugt der Flächennutzungsplan im Gegensatz zum verbindlichen 
Bebauungsplan keine Rechtswirkungen gegenüber der Öffentlichkeit. Nichtsdestotrotz bindet er 
alle betroffenen Behörden in ihren Planungen. Nur bei der Genehmigung von Vorhaben im 
Außenbereich kann der Flächennutzungsplan auch direkte Außenwirkung für den Bürger 
entfalten, nämlich dann, wenn seine Darstellungen nach § 35 (3) Nr.1 BauGB als öffentlicher 
Belang einem privilegierten Vorhaben gemäß § 35 (1) BauGB entgegenstehen oder ein sonstiges 
Vorhaben gemäß § 35 (2) BauGB beeinträchtigen. 

Darüber hinaus kann der Flächennutzungsplan für folgende Maßnahmen eingesetzt werden: 

¶ als Voraussetzung für den Erlass einer Entwicklungssatzung nach § 34 (4) Nr. 2, die im 
Außenbereich im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegt 

¶ zur Ausübung des allgemeinen oder besonderen Vorkaufsrechtes (§ 24 (1) Nr. 5 bzw. § 25 
(1) Nr. 2 BauGB) 

¶ zur Ermittlung des Entwicklungszustandes von Bauland entsprechend § 5 (2) ImmoWertV 
(Immobilienwertermittlungsverordnung) bei der Verkehrswertberechnung von 
Grundstücken 

¶ zur Zuordnung von Ausgleichsflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft auf Ebene des 
Flächennutzungsplanes gemäß § 5 (2a) BauGB. 

Der Flächennutzungsplan besteht aus einer Planzeichnung, dieser wird eine Begründung mit 
Umweltbericht beigefügt. Die gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen werden in die 
Planzeichnung in Form von Darstellungen aufgenommen. Planungen und sonstige 
Nutzungsregelungen, die aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften festgesetzt oder in Aussicht 
genommen sind, werden durch nachrichtliche Übernahmen bzw. Vermerke Bestandteil des 
Planes. Das Gleiche gilt für nach Landesrecht denkmalgeschützte Mehrheiten von Gebäuden. 
Zudem enthält der Plan Kennzeichnungen von Tatbeständen, die sich dem planerischen 
Gestaltungswillen weitgehend entziehen. 
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1.2 Integration des Landschaftsplans, Umweltprüfung 

Parallel mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurde der Landschaftsplan für das 
Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft fortgeschrieben, der als landschaftsökologischer Fachbeitrag 
dient. In Form einer ökologischen und gestalterischen Konzeption stellt der Landschaftsplan die 
Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der 
naturverträglichen Erholungsvorsorge dar. Dieser Fachbeitrag bildet eine wichtige Grundlage für 
die Erstellung des Flächennutzungsplans, weil ein Großteil der ökologischen Belange bereits in 
diesem Planwerk behandelt wird. 

Der Landschaftsplan bewertet die räumliche Situation aus landschaftsökologischer Sicht. Er 
unterliegt damit nicht der Abwägung gegenüber anderen Belangen. Dies obliegt der 
gemeindlichen Gesamtplanung in Form des Flächennutzungsplans. Die Aussagen des 
Landschaftsplans sind daher zunächst unverbindlich. Erst mit der Übernahme in den 
Flächennutzungsplan erlangen sie Verbindlichkeit ς zumindest für die Behörden. 

Für den Flächennutzungsplan ist eine Strategische Umweltprüfung (SUP) in Form eines 
Umweltberichts vorzunehmen. Obwohl eine große Schnittmenge zwischen Landschaftsplan und 
Umweltbericht besteht, sind beide Instrumente nicht völlig deckungsgleich. Während der 
Landschaftsplan eine umfangreiche Bestands- und Informationserhebung sowie 
Entwicklungskonzepte beinhaltet, beschreibt und bewertet der Umweltbericht den geplanten 
Eingriff. Dafür werden die Erhebungen des Landschaftsplans und andere Grundlagen 
herangezogen. 

Die ökologische Wirkungsprognose zum Landschaftsplan wird in den Umweltbericht zum 
Flächennutzungsplan aufgenommen. Der Umweltbericht mit Wirkungsprognose bildet einen 
selbständigen Teil der Begründung zum Flächennutzungsplan. Der Landschaftsplan und der 
Umweltbericht werden dem Flächennutzungsplan als Anlage beigefügt und durchlaufen mit 
diesem das Bauleitplanverfahren. 

1.3 Rechtsgrundlagen 

Der Flächennutzungsplan wird als vorbereitender Bauleitplan nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs aufgestellt. 

Weitere wesentliche Rechtsgrundlagen für die Planung sind: 

¶ Baunutzungsverordnung  

¶ Planzeichenverordnung  

¶ Bundesnaturschutzgesetz 

¶ Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)  

Die weiteren relevanten Rechtsgrundlagen wurden beachtet. Hierauf wird im Zusammenhang mit 
den jeweiligen Inhalten verwiesen. 

1.4 Anlass der Neuaufstellung 

Für das hier bearbeitete Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd ς Waldstetten 
liegt ein rechtsgültiger Flächennutzungsplan mit dem Zieljahr 2022 vor. Er erlangte am 22.12.2012 
seine Wirksamkeit. 

Bereits jetzt zeichnet sich aber eine rasante Entwicklung der Stadt Schwäbisch Gmünd ab. Es war 
deshalb bereits absehbar, dass bis zum Ende des Zieljahrs 2022 die Inhalte des vorbereitenden 
Bauleitplans nicht mehr mit den Zielen der Stadt Gmünd und auch nicht mit denen der Gemeinde 
Waldstetten übereinstimmen werden.  
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Damit der Flächennutzungsplan seiner Aufgabe der Vorbereitung und Koordination planerischer 
Entwicklungen gerecht werden kann, wurde bereits innerhalb einer ausreichenden Zeitspanne vor 
!ōƭŀǳŦ ŘŜǊ ŀƴƎŜǎǘǊŜōǘŜƴ α[ŀǳŦȊŜƛǘά Ǿƻƴ ŎŀΦ мр WŀƘǊŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ bŜǳŀǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ōŜƎƻƴƴŜƴΦ  

Der Aufstellungsbeschluss zum hier vorliegenden Plan wurde am 07.10.2015 vorgenommen. Die 
Vergabe der Planung an das Büro Junginger und Partner in Heidenheim erfolgte in derselben 
Sitzung. 

1.5 Wesentliche Inhalte der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

Der Flächennutzungsplan stellt die künftigen Bauflächen und sonstigen geplanten Nutzungen dar, 
die in den nächsten 15 Jahren entstehen sollen. Ob tatsächlich alle Gebiete in diesem Zeitraum 
realisiert werden, hängt von der Gesamtentwicklung innerhalb der Laufzeit bis zum Zieljahr ab. 
Die Flächenkulisse basiert auf den vorgenommenen Bedarfsermittlungen für Wohn- und 
Gewerbeflächen. 

Neben den künftigen Bauflächen wird auch der Bestand dargestellt. In einigen Fällen muss der 
Flächennutzungsplan entsprechend zwischenzeitlich aufgestellter Bebauungspläne berichtigt 
werden. In anderen Fällen sind die Darstellungen des bisherigen Flächennutzungsplans durch die 
Realität überholt worden oder es ist eine Umstrukturierung des Gebiets beabsichtigt. Alle 
Änderungen, bei denen es sich nicht um geplante Maßnahmen, sondern um Anpassungen an den 
Bestand handelt, sind zur besseren Nachvollziehbarkeit in tabellarischer Form in Kap. 11 
zusammengestellt. 

Auch bei den nachrichtlichen Übernahmen anderer Fachplanungen gibt es Überarbeitungsbedarf. 
Im Straßenbau sind neue Maßnahmen in Planung bzw. bereits durchgeführt, wohingegen andere 
Vorhaben inzwischen verworfen worden sind. 

Die parallele Fortschreibung des Landschaftsplans eröffnet die Möglichkeit, Darstellungen aus 
dem Landschaftsplan in den Flächennutzungsplan zu übernehmen. 

1.6 Vorgehensweise bei der Umsetzung des Flächennutzungsplans 

Es sollte schon innerhalb der geplanten Laufzeit regelmäßig überprüft werden, inwieweit die 
Aussagen des Flächennutzungsplans noch Gültigkeit besitzen. Kleinere Änderungen können 
infolge von Planungshemmnissen oder mangelnder Übereinstimmung mit einem konkreten 
Projekt schon nach kurzer Zeit erforderlich werden. Die nächste grundlegende Überarbeitung wird 
dagegen erst anstehen, wenn sich die gemeindlichen Zielvorstellungen wesentlich verändert 
haben, neue Rahmenbedingungen eintreten oder die Flächenreserven erschöpft sind.  

Die dargestellten neuen Bauflächen entfalten noch keine Rechtswirksamkeit gegenüber dem 
Einzelnen, dazu bedarf es noch der Aufstellung eines Bebauungsplans. Die beiden Gemeinden 
können somit selbst steuern, welche Flächen sie zuerst entwickeln.  
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2. Planerische Vorgaben 

2.1 Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet umfasst die beiden selbstständigen Gemeinden Schwäbisch Gmünd und 
Waldstetten, die in einer Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossen sind. Die Stadt 
Schwäbisch Gmünd bildet mit knapp 62.017 Einwohnern1, die sich auf 11.378 ha verteilen, den 
Schwerpunkt innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft. Das benachbarte Waldstetten2 kommt auf 
etwa 7.117 Einwohner und eine Fläche von 2.096 ha. 

Seit 1973 gehören beide Gemeinden dem Ostalbkreis an, der Bestandteil der Region 
Ostwürttemberg ist. Die Kreisstadt Aalen, die mit etwa 67.854 Einwohnern nur unwesentlich 
größer als Schwäbisch Gmünd ist, liegt ca. 20 km weiter östlich. Infolge des guten Ausbaus der 
Verkehrsinfrastruktur in Richtung der 45 km entfernten Landeshauptstadt besteht aber auch eine 
starke Orientierung zur Region Stuttgart hin. 

Die Verbindung nach Stuttgart und Aalen verläuft durch das dicht besiedelte Remstal, wo die 
Verkehrswege gebündelt sind. Auf nördlicher Seite wird dieses von den sanften Höhen des 
Schwäbisch-Fränkischen Waldes eingefasst. Im Süden bildet die bis auf fast 800 m ansteigende 
Schwäbische Alb eine deutliche Abgrenzung; dem Albtrauf sind die drei markanten Kaiserberge 
vorgelagert, sodass sich ein abwechslungsreiches und reizvolles Landschaftsbild ergibt. 

2.2 Vorgaben der Landes- und Regionalplanung 

Der Landesentwicklungsplan trat am 21.08.2002 in Kraft. Er enthält sowohl verbindliche Ziele, die 
von allen öffentlichen Stellen bei raumbedeutsamen Planungen als Vorgaben zu beachten sind 
und für die Bauleitplanung eine Anpassungspflicht auslösen, als auch Grundsätze in Form 
allgemeiner Aussagen, die in die planerische Abwägung einzustellen sind. 

Für Ostwürttemberg legt der Landesentwicklungsplan mehrere regionale Entwicklungsaufgaben 
fest. Dazu zählen die verbesserte Kooperation zwischen den vier Mittelzentren, eine verbesserte 
verkehrliche Einbindung und eine intensivierte Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen. 

Der Regionalplan 2010 für die Region Ostwürttemberg erlangte am 08.01.1998 Wirksamkeit. 
Seine Aufgabe ist die Konkretisierung der landesplanerischen Ziele auf regionaler Ebene.  

Der Regionalplan der Region Ostwürttemberg befindet sich derzeit in der Fortschreibung. Die 
Verbandsversammlung des Regionalverbands Ostwürttemberg hat am 17. Juli den neuen 
Regionalplan für Ostwürttemberg als Satzung verabschiedet. Der Regionalplan 2035 liegt aktuell 
dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zur Genehmigung vor. 

Die Region Ostwürttemberg ist mit einer Fläche von 2.139 km² die zweitkleinste und mit einer 
Einwohnerzahl von ca. 442.428 Einwohnern die bevölkerungsärmste Region des Landes Badenς
Württemberg. Sie besteht aus dem Ostalbkreis mit einer Fläche von 1.512 km² und ca. 312.422 
Einwohnern und aus dem Landkreis Heidenheim mit einer Fläche von 627 km² und ca. 130.006 
Einwohnern (Stand jeweils 31.12.2017). 

                                                           

1 Quelle: Einwohnermeldeamt, Stand: 31.12.2020 

2 Quelle: Einwohnermeldeamt, Stand: 31.12.2020 
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2.2.1 Raumstruktur und Raumgliederung 

Schwäbisch Gmünd und Waldstetten werden der Randzone um den Verdichtungsraum Stuttgart 
zugeordnet. Darunter versteht man Gebiete mit erheblicher Siedlungsverdichtung, die an einen 
Verdichtungsraum angrenzen. Diese Gebiete zeichnen sich im Allgemeinen durch eine hohe 
Wohnattraktivität und ein starkes Siedlungswachstum aus, das durch relativ günstige Bodenpreise 
unterstützt wird. Die beiden Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft sind in westlicher Richtung 
an den Verdichtungsraum angebunden. Im Norden und Südosten schließt sich dagegen Ländlicher 
Raum an, der im Bereich Aalen/Heidenheim seinen Verdichtungsbereich hat.  

In der Randzone ist ein besonderes Augenmerk auf eine umweltschonende und verkehrsgünstige 
Zuordnung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie von Versorgungseinrichtungen zu legen. Auch 
die Sicherung von ausreichenden Freiräumen für Zwecke des Ressourcenschutzes, der Erholung 
und der Land- und Forstwirtschaft wird im Landesentwicklungsplan besonders hervorgehoben. 

Schwäbisch Gmünd befindet sich darüber hinaus entlang einer Landesentwicklungsachse, die von 
Stuttgart über Schorndorf bis nach Aalen reicht mit Weiterführung ins bayrische Nördlingen. Die 
Siedlungsentwicklung soll sich an dieser Entwicklungsachse orientieren. Neben einer dichten 
Folge von Siedlungsbereichen sollen die Achsen durch eine gebündelte Verkehrs- und 
Versorgungsinfrastruktur gekennzeichnet sein. Zwischen den einzelnen Achsen sollen ausreichend 
große Freiräume verbleiben. 

2.2.2 Zentralörtliche Einstufung und Aufgaben 

Schwäbisch Gmünd wird im Landesentwicklungsplan die Funktion eines Mittelzentrums 
zugewiesen. Mittelzentren sollen mit einem vielfältigen Angebot an höherwertigen Einrichtungen 
und Arbeitsplätzen den gehobenen, spezialisierten Bedarf decken. Dem Mittelbereich Schwäbisch 
Gmünd sind die Nahbereiche Gschwend, Leintal/Frickenhofer Höhe, Lorch, Rosenstein, 
Schwäbisch Gmünd und Schwäbischer Wald zugeordnet, was eine Einwohnerzahl von ca. 132.752 
Einwohnern im Versorgungsraum ergibt. 

Durch das fehlende Oberzentrum in der Region Ostwürttemberg kommt den vier vorhandenen 
Mittelzentren die Aufgabe zu, die oberzentralen Funktionen gemeinsam abzudecken. So werden 
eine verstärkte Zusammenarbeit und Vernetzung in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Tourismus 
sowie Bildung und Forschung gefordert. 

Bei der Versorgung mit hochwertigen Gütern und Dienstleistungen des hoch qualifizierten Bedarfs 
haben sich unter den vier Mittelzentren der Region unterschiedliche Schwerpunkte 
herausgebildet. In Schwäbisch Gmünd befindet sich der Sitz des Regionalverbands 
Ostwürttemberg, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostwürttemberg, das Wirtschafts- und 
Gründerzentrum ZAPP, eine Außenstelle des Landratsamts Ostalbkreis und von Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg, die Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der 
ländlichen Räume, das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung und im Bildungs- und 
Ausbildungsbereich die Technische Akademie für Berufliche Bildung, die Pädagogische 
Hochschule, die Hochschule für Gestaltung, das Landesgymnasium für Hochbegabte sowie das 
Berufskolleg für Formgebung, Schmuck und Gerät und der Universitätspark Schwäbisch Gmünd 
mit dem Fernstudienzentrum. Des Weiteren hat Schwäbisch Gmünd als Teil einer regionalen 
Transformationsstrategie die einzigartige und einmalige Chance, für die Stadt, den Ostalbkreis 
und die Region Ostwürttemberg einen nachhaltigen Technologiepark mit einem 
Wasserstoffkompetenzcluster zu entwickeln und zu realisieren. 

²ŀƭŘǎǘŜǘǘŜƴ ǿǳǊŘŜ ōƛǎƭŀƴƎ ƛƳ wŜƎƛƻƴŀƭǇƭŀƴ ƴǳǊ ŘƛŜ Cǳƴƪǘƛƻƴ ŀƭǎ α²ŜƛǘŜǊŜǊ {ƛŜŘƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘά 
zugewiesen, eine Hochstufung zum Kleinzentrum stand bereits zur Diskussion.  
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2.2.3 Wohnbauflächenentwicklung 

Da in der Kernstadt von Schwäbisch Gmünd aufgrund der beengten topographischen Lage die 
Flächen für die angestrebte schwerpunktmäßige Siedlungsentwicklung nicht ausreichen, wurden 
weitere Siedlungsbereiche im Regionalplan definiert, in denen eine gute ÖPNV-Erschließung 
vorliegt. Somit besitzen auch die Ortsteile Bettringen/Bargau, Wetzgau/Rehnenhof, Herlikofen, 
Hussenhofen, Lindach, Straßdorf und die derselben Verwaltungsgemeinschaft angehörende 
Gemeinde Waldstetten eine besondere Bedeutung für die Wohnfunktion. 

2.2.4 Gewerbeflächenentwicklung 

Wirtschaftlich ist die Region durch einen Mangel an tertiären Einrichtungen und Arbeitsplätzen 
geprägt. Der Dienstleistungssektor der Region liegt mit 34,9% deutlich unter dem 
Landesdurchschnitt von 50,8%.3 Stattdessen weist die Region eine vielfältige und hohe 
Industrialisierung auf, die mit einem Beschäftigtenanteil von 64,3% im produzierenden Sektor mit 
13,5% weit über dem Landesdurchschnitt liegt. Auch die Land- und Forstwirtschaft ist 
überdurchschnittlich stark vertreten mit teilweise ungünstigen landwirtschaftlichen 
Produktionsbedingungen, aber guten forstwirtschaftlichen Ergebnissen. Ausbaufähig ist der 
Fremdenverkehr in der reizvollen Erholungslandschaft. 

Alle Teile der Region sollen zusätzliche Arbeitsplätze im industriell-gewerblichen und 
insbesondere im unterrepräsentierten Dienstleistungsbereich schaffen. Dazu müssen ausreichend 
große Siedlungsflächen bereitgestellt werden. 

Die Erhöhung der regionalen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit soll dem Sog der 
Verdichtungsräume entgegenwirken und eine eigenständige Entwicklung fördern. Die gezielte 
Schwerpunktbildung schafft Synergieeffekte in den Bereichen Erschließung, Landschafts- und 
Immissionsschutz. Deshalb sind im Regionalplan der Gewerbe- und Industriepark Gügling als 
regional bedeutsamer Schwerpunkt für Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen und der 
Technikpark im Bereich Lorcher Str./Krähe als regional bedeutsamer Standort ausgewiesen. Beide 
Standorte sind durch eine besonders gute Verkehrserschließung geprägt. 

Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe 
für Endverbraucher sind nur in den Mittel- und Unterzentren der Region zulässig und dort auf die 
zentralörtlichen Versorgungskerne beschränkt. Möbel-, Bau- und Gartenmärkte können in 
Schwäbisch Gmünd in den Gebieten auf dem Gügling und an der Lorcher Straße angesiedelt 
werden, ausnahmsweise sind sie auch innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und 
am Ortsrand zulässig. 

Der Regionalverband Ostwürttemberg teilte mit Schreiben vom 27.04.2023 mit:  

αWeiterhin ist auch auf PS 2.5.5 (Z) Regionalplan Ostwürttemberg 2010 hinzuweisen, der vorsieht, 
Řŀǎǎ αŘƛŜ !ǳǎǿŜƛǎǳƴƎ Ǿƻƴ ǊŜƎƛƻƴŀƭ ōŜŘŜǳǘǎŀƳŜƴ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘŜƴ ōȊǿΦ {ǘŀƴŘƻǊǘŜƴ ŦǸǊ DŜǿŜǊōŜ- 
und Dienstleistungseinrichtungen Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und 
sonstige großflächige Handelsbetriebe sowie überörtliche Ver- und Entsorgungsanlagen mit 
Ausnahme von Möbel-, Bau- ǳƴŘ DŀǊǘŜƴōŀǳƳŅǊƪǘŜƴ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ tƭŀƴǎŀǘȊ нΦсΦнΦ !ōǎΦ нύά ƴƛŎƘǘ 
einschließt. ώΧϐά 

2.2.5 Freiraumstruktur des Regionalplans 

Der Regionalplan stellt mehrere regionale Grünzüge im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft dar. 
Dazu zählen das Remstal mit seinen angrenzenden Hochflächen, ein Grünzug, der sich vom 
Albtrauf hinüber zum Rechberg zieht, sowie im Norden Haselbach- und Leintal. Diese Grünzüge 
bilden ein zusammenhängendes Netz, das vor einer baulichen Inanspruchnahme zu bewahren ist. 

                                                           

3 Regionalverband Ostwürttemberg, 2018 
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Für Planungen, die einen Zielkonflikt nach § 1 Abs. 4 BauGB, § 4 Abs. 1 S. 1 ROG § 3 Abs. 1 Nr. 2 
ROG auslösen wird ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt. 

 

Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans 2010 

Auszug aus der Legende 
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Ebenso dem Freiraumschutz dienen die schutzbedürftigen Bereiche für Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie die schutzbedürftigen Bereiche für Erholung. Diese regionalplanerischen 
Schutzbereiche befinden sich vor allem auf Waldstetter Gebiet und im Bereich des Albtraufs, aber 
auch entlang der Rems sowie um Lindach und Großdeinbach. 

Des Weiteren weist der Regionalplan auch Grünzäsuren aus, die ausreichend Freiräume zwischen 
aufeinander folgenden Siedlungsbereichen sichern sollen. Dies betrifft folgende Bereiche: 

¶ zwischen Großdeinbach und Wetzgau 

¶ zwischen Mutlangen und Lindach 

¶ um Waldstetten herum von Nordwest nach Nordost 

¶ zwischen dem Gewerbegebiet Gügling und Bargau 

¶ zwischen dem Lindenhof und Weiler i.d.B. 

¶ zwischen Bargau und Buch. 

 

Der Regionalplan der Region Ostwürttemberg befindet sich derzeit in der Fortschreibung. Die 
Verbandsversammlung des Regionalverbands Ostwürttemberg hat am 17. Juli den neuen 
Regionalplan für Ostwürttemberg als Satzung verabschiedet. Der Regionalplan 2035 liegt aktuell 
dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zur Genehmigung vor. 

Die o.g. Ziele (Freiraumschutz) sind in der Raumnutzungskarte in dieser Fassung für den 
Geltungsbereich der Verwaltungsgemeinschaft wie folgt dargestellt: 

 



Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd ς Waldstetten 
Begründung Seite 10 

 
Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte der Regionalplanfortschreibung 2035 

 

Auszug aus der Legende: 
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2.3 Gemeindliche Entwicklungsziele 

Grundlage für die planerische Konzeption des Flächennutzungsplans sind die gemeindlichen 
Entwicklungsvorstellungen. Die wichtigsten Ziele der Stadtentwicklung für Schwäbisch Gmünd 
werden im Folgenden kurz wiedergegeben. Die landschaftsplanerischen Ziele sind dem 
Landschaftsplan entnommen. Darüber hinaus soll dem Klimaschutz im Rahmen der 
städtebaulichen Planung vermehrt Rechnung getragen werden, weshalb auch Ziele für eine 
nachhaltige Energieversorgung definiert werden. 

2.3.1 Ziele der Stadtentwicklung  

Die Zielsetzungen der Stadt wurden zuletzt im Rahmen des Strategiepapiers Agenda für 
nachhaltige Stadtentwicklung aus dem Jahr 20144 definiert. Dabei wurden sechs zu entwickelnde 
Handlungsfelder definiert (Wirtschaft und Arbeitsplätze, Bildung und Wissenschaft, Urbanität, 
Miteinander in der Stadt, Leben in der Stadt, Finanzen und Verwaltung). Innerhalb des ersten 
Handlungsfelds ς αWirtschaft und Arbeitsplätzeά ς wurden folgende Aufgaben und Projekte mit 
Relevanz für die vorbereitende Bauleitplanung herausgearbeitet: 

1. Schwäbisch Gmünd als Einkaufsstadt:  

- Innenstadt als Einkaufsstadt, Großflächiger Einzelhandel am Stadtrand 

- Attraktive Verkaufsflächen in der Innenstadt 

- Mischnutzung von Einzelhandel, Dienstleistungen, Wohnen in der Innenstadt 

- Systematische temporäre Nutzung von Leerständen zum Erhalt der Attraktivität in der 
Innenstadt 

- Bündelung der Akteure und Werbegemeinschaft 

                                                           

4 Institut für nachhaltige Stadtentwicklung, Prof. Dr. Wolfgang Schuster, Schwäbisch Gmünd 2020 
ς Agenda für eine nachhaltige Stadtentwicklung, http://www.schwaebisch-
gmuend.de/brcms/pdf/Schwaebisch_Gmuend_2020_Agenda 
_fuer_eine_nachhaltige_Stadtentwicklung20_11_2014_3-3598.pdf (28.11.2014) 

http://www.schwaebisch-gmuend.de/brcms/pdf/Schwaebisch_Gmuend_2020_Agenda
http://www.schwaebisch-gmuend.de/brcms/pdf/Schwaebisch_Gmuend_2020_Agenda
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2. Schwäbisch Gmünd als Produktionsstandort:  

- Ein langfristig angelegtes Flächenmanagement mit planungsrechtlicher Absicherung von 
Flächen, Recycling von Flächen, Arrondierung von Flächen  

3. Ausbau der Infrastruktur:  

- schnelles Internet durch Ausbau der Glasfasernetze 

- Mobilitätsangebote verbessern u.a. durch den Ausbau der B 29 

4. Gewinnung von Fachkräften 

5. Förderung des Tourismus: 

- Vielfältige Angebote unter touristischen Aspekten analysieren 

- Entwicklung einer touristischen Konzeption mit Alleinstellungsmerkmalen 

- Markenbildungsprozess (z.B. Schwäbisch Gmünd als kinderfreundliche und 
familienorientierte Stadt, Schwäbisch Gmünd als kulturelles und geistiges Zentrum) 

- Positionierung der Stadt als Markt für Erholungssuchende 

Innerhalb des zweiten Handlungsfeldes α.ƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ ²ƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘά wurden diese 
planungsrelevanten Aufgaben und Projekte formuliert: 

1. Umsetzung des Bildungsentwicklungsplans mit Bildungs- und Familienzentren 

2. Informelle Bildungsangebote weiterentwickeln (Stadtbücherei, Musikschule, 
Volkshochschule, freie Bildungsträger) 

3. Schwäbisch Gmünd als Hochschulstandort stärken 

- Gemeinsame Studiengänge der Hochschule für Gestaltung und der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft in Aalen 

- Ausweitung der Angebote der Pädagogischen Hochschule 

4. Schwäbisch Gmünd als Forschungsstandort stärken 

- Einrichtung eines Leichtbauzentrums bzw. eines Inkubator-Centers für junge Forscher 

Zahlreiche Aufgaben für die Bauleitplanung lassen sich aus den Zielen des dritten Handlungsfelds 
α¦ǊōŀƴƛǘŅǘά entwickeln: 

1. Städtische Quartiere entwickeln und stärken, vor allem Richtung Weststadt und auf dem 
Hardt mit den Schwerpunkten attraktives Wohnen, Möglichkeiten des Einkaufens, 
Aufenthaltsqualität in öffentlichen Plätzen sowie durch den renaturierten Josefsbach und 
die Rems als öffentliche Erlebnisräume 

2. Mögliche Flächen für Wohnen erfassen in Bestandsgebieten, in Baulücken, durch 
Arrondierung von Wohngebieten; mit einem Zeitstufenplan und mit Priorität von 
städtischen Grundstücken Baurecht schaffen 

3. Neue Einwohner gewinnen durch 1000 Neubauwohnungen, 1000 sanierte Wohnungen, 
100 neue Wohnungen für junge Familien, 10 neue Wohnhöfe 

4. Wohnen im Quartier mit neuen Formen des Zusammenlebens entwickeln, insbesondere 
Grundstücke für Wohnformen für alle Generationen anbieten 

5. Wohnen im Bestand attraktiver machen durch 1000 Balkone-Kampagne 

6. Quartiere zu Erlebniszenten für junge Menschen entwickeln für Freizeit, Sport und 
Edutainment; Angebote im öffentlichen Raum vernetzen mit dem besonderen 
Schwerpunkt der Weiterentwicklung der Jugendmeile 
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7. Freiflächen erhalten und prüfen, inwieweit sie unter Landschaftsschutz oder Naturschutz 
gestellt werden können 

8. Vielfältige Mobilitätsangebote entwickeln und umsetzen: 

- ÖPNV-Strukturen im Stadtgebiet verbessern, z. B. durch kleinere Elektrobusse 

- Ausweitung der Angebote der Pädagogischen Hochschule 

- Ausbau des Radwege-Netzes, z. B. durch 10 km neue Fahrradwege in der Innenstadt 

- E-Mobilität fördern z. B. durch Parkgebührenfreiheit und E-Bike-Stationen 

- Car-Sharing-Angebote verbunden mit Parkplatzmöglichkeiten verbessern 

Das vierte Handlungsfeld αaƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊ ƛƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘά hat dagegen insgesamt eher ideelle Inhalte 
und eignet sich kaum für eine differenzierte Übernahme in einen Bauleitplan. Allerdings bindet 
die Agenda auch die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen ein. Da der Zuzug von 
Flüchtlingen mittlerweile eine Dimension erreicht hat auf die mit der Bereitstellung von Flächen 
reagiert werden muss, ist dieser Belang bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans unbedingt 
zu berücksichtigen. 

Auch das fünfte Handlungsfeld α[ŜōŜƴ ƛƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘά basiert in erster Linie auf ideellen Inhalten. 
Dennoch sollen bei der Planaufstellung folgende Inhalte im Auge behalten werden, die Ansprüche 
an die Fläche stellen. 

1. Kinder- und familienfreundliches Schwäbisch Gmünd: 

- Raum zum Spielen und Wohnen fördern 

2. Ausbau der Jugendmeile 

3. Nutzung von leerstehenden Räumen für soziale und kreative Aktivitäten 

4. Erlebnisgastronomie unterstützen 

Auch aus dem sechsten und letzten Handlungsfeld αCƛƴŀƴȊŜƴ ǳƴŘ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά werden zu 
berücksichtigende Aufgaben in die Bauleitplanung integriert: 

1. Aktivieren von städtischen Grundstücken für Wohnzwecke 

2. Aktivieren von städtischen Grundstücken für die Bestandsentwicklung 

3. Zusätzliche Einnahmen durch mehr Einwohner gewinnen, z.B. durch die Ausweisung von 
Wohngebieten und durch Anreize, hier den ersten Wohnsitz zu gründen 

Die Umsetzung des oben aufgeführten Zielprogramms soll unter folgenden städtebaulichen 
Prämissen durchgeführt werden: 

¶ Aufgrund der beengten Situation im Talraum kann der Bedarf an neuen Wohnbauflächen 
nur in begrenztem Umfang in den Quartieren der Kernstadt gedeckt werden. Daher sind 
die Ortsteile mit den besten infrastrukturellen Voraussetzungen und Nähe zur Innenstadt 
zu Siedlungsschwerpunkten auszubauen. Kleinere oder peripher gelegene Ortsteile sollen 
weitgehend auf ihre Eigenentwicklung begrenzt werden. 

¶ Die Landesgartenschau 2014 hat entscheidend zur Stadtentwicklung beigetragen. Der 
Stadtpark und auch die Grünflächen in Rehnenhof/Wetzgau sollen weiterhin in ihrer 
Wertigkeit als Naherholungsraum erhalten bleiben. 
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2.3.2 Gemeindliche Entwicklungsziele in Waldstetten 

Für Waldstetten besteht kein spezielles Ortsentwicklungskonzept. Ziel ist es die bestehende 
Attraktivität des Ortes zu erhalten. Dazu soll ein ausreichendes Angebot an Bauplätzen für die in 
Waldstetten Lebenden und Arbeitenden vorgehalten werden. Es soll eine landschaftsgerechte 
Einbindung neuer Baugebiete erfolgen, um den hohen Naherholungswert der Gemeinde zu 
erhalten. Die vorhandenen Arbeitsplätze sind zu sichern, indem ausreichende 
Erweiterungskapazitäten für die örtlichen Betriebe bereitgehalten werden. Die vorhandenen 
Nahversorgungsangebote in Waldstetten sind zu sichern und sinnvoll zu ergänzen. 

2.3.3 Landschaftsplanerische Ziele  

Die landschaftsplanerischen Ziele wurden den im Landschaftsplan definierten Entwicklungszielen5 
entnommen: 

- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

- Minimierung der Flächenversiegelung 

- Böden mit (sehr) hoher landbaulicher Eignung oder auf Sonderstandorten sind zu schützen 

- Keine intensive Nutzung auf erosionsgefährdeten Standorten 

- Altlasten mit Gefahrenpotenzial beseitigen oder eingrenzen 

- Schutz der Wasservorkommen im Grund und an der Oberfläche 

- Entwicklung naturnaher Gewässer 

- Fließgewässer hinsichtlich ihrer Gewässergüte aufwerten und Durchgängigkeit 
wiederherstellen 

- Erhalt und Aufwertung natürlicher Retentionsräume 

- Grundwasservorkommen vor Schadstoffeinträgen schützen 

- Schutz von Flächen mit besonderer Bedeutung für den Luftaustausch 

- Wärmeinseleffekte durch grünordnerische Konzepte verringern 

- Siedlungsentwicklung durch Arrondierung bei harmonischer Landschaftseinbindung der 
Siedlungsränder 

- Sicherung von Räumen mit hoher Vielfalt und Natürlichkeit 

- Zerschneidung von weitgehend geschlossenen Landschaftsteilen vermeiden 

- Zusammenhängende Streuobstbestände sichern 

- Erhalt, Ausbau und Vernetzung innerörtlicher Grünflächen unter Anbindung an die freie 
Landschaft 

- Strukturelemente und Verbundelemente in die freie Landschaft integrieren zwecks 
Biotopverbund 

- Charakteristische Landschaftsbilder erhalten und entwickeln 

- Pflegekonzept für Heideflächen 

- Freizeitnutzung in sensiblen Lebensräumen eingrenzen 

- Extensivierung der Grünlandnutzung 

- Förderung einer ökologischen Waldbewirtschaftung durch Artenmischung, erhöhten 
Altholzanteil und Schaffung von Säumen entlang der Waldwege und Bäche 

                                                           

5 Vgl. Erläuterungsbericht zum Landschaftsplan, YŀǇΦ р α[ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜǎ [ŜƛǘōƛƭŘά 
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2.3.4 Ziele einer nachhaltigen Energieversorgung 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels hat die Diskussion um den Klimaschutz an Intensität 
gewonnen. Da fossile Energieträger erheblich zur Erderwärmung beitragen, wird der Förderung 
nachhaltiger Energieerzeugung hohe Priorität eingeräumt. Auch die Region Schwäbisch Gmünd 
kann ihren Beitrag dazu liefern. 

Im Folgenden soll näher beschrieben werden, welche konkreten Maßnahmen im Rahmen der 
Bauleitplanung getroffen werden können. Insbesondere bei Neubauten hat sich in den letzten 
Jahren infolge der rasanten technischen Weiterentwicklung der Anteil energetisch optimierter 
Gebäude deutlich erhöht. Aus diesem Grund soll im Rahmen der Bauleitplanung verstärkt auf 
innovative Gebäudetechnik gesetzt werden. Eine schnelle Umsteuerung beim Neubau ist umso 
wichtiger, als die nachträgliche Umrüstung von Altbauten wesentlich kostenintensiver ist im 
Vergleich zu einer von vornherein energetisch optimierten Planung. 

Möglichkeiten zum Erlass energiebezogener Festsetzungen bestehen im Rahmen von 
Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen sowie städtebaulichen oder 
privatrechtlichen Verträgen. Da die Stadt in Neubaugebieten oftmals das Bauland vorab erwirbt, 
sind im Zuge der Veräußerung Vereinbarungen möglich, die über das nach BauGB zulässige Maß 
hinausgehen. 

Standortwahl, Gebäudestellung und Dachform: Schon bei der räumlichen Zuordnung der 
einzelnen Raumnutzungen fängt der Klimaschutz an. Mit der Berücksichtigung einer günstigen 
Besonnung und der Vermeidung von Verschattungseffekten setzt sich eine klimaoptimierte 
Planung fort. Ebenso wird die Ausrichtung städtebaulicher Entwürfe nach Süden verfolgt, soweit 
sich dies mit anderen städtebaulichen Erfordernissen vereinbaren lässt (Geländetopografie, 
ansprechende städtebauliche Figur, unterschiedliche Nachfragepräferenzen). 

Außerdem kann über örtliche Bauvorschriften die Dachform und -neigung so festgesetzt werden, 
dass sich ein optimaler Ertrag für Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen ergibt. Bei nach 
Süden ausgerichteten Dächern ist eine Neigung von 45° optimal. Solarzellen können allerdings 
auch aufgerichtet auf dem Dach stehen, weshalb selbst bei abweichender Dachneigung noch ein 
optimaler Ertrag erzielt werden kann. 

Einsatz erneuerbarer Energien: Die Landesregierung hat einen Anteil erneuerbarer Energien bei 
Neubauten festgeschrieben. Auf kommunaler Ebene können ergänzende Vorgaben gemacht 
werden. An den Stellen des Planungsgebietes, wo die Voraussetzungen für die Nutzung 
bestimmter Energiequellen günstig sind (z.B. Sonnenenergie, Biomasse oder Fernwärme) sollten 
bauliche Vorkehrungen für die Nutzung dieser Energiequellen sichergestellt werden. Dies kann 
auf privatrechtlicher Ebene geschehen, denkbar ist aber auch eine Festsetzung im Bebauungsplan. 
Derartige Vorgaben sind zwar bislang noch nicht erprobt worden, doch aus juristischer Sicht 
werden planungsrechtliche Vorgaben nach § 9 Abs.1 Nr. 23b BauGB zur Installation von 
Solaranlagen oder anderen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien überwiegend für zulässig 
erachtet. Allerdings muss die Verhältnismäßigkeit der damit verbundenen Kosten gewahrt 
bleiben. 

Zielwerte für den CO2-Ausstoß können nach mehrheitlicher Auffassung von Rechtsexperten die 
Vorgaben konkretisieren, dem Eigentümer aber zugleich Spielräume für die Erreichung dieses 
Ziels belassen. Zulässig sind derartige Festsetzungen aber nur im Zusammenhang mit der 
Festsetzung von bestimmten Anlagen. Ein allgemeines CO2-Minderungsziel ohne 
Umsetzungsvorgaben ist dagegen unzulässig. 
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Wärmedämmung: Kompakte Bauformen reduzieren den Wärmeverlust. Niedrigener-
giebauweisen wie Passivhäuser oder Null-Energiehäuser finden immer mehr Verbreitung. Eine 
flächendeckende Festschreibung gestaltet sich jedoch schwierig. Denn Vorgaben, die über die 
Energieeinsparverordnung hinausgehen, sind rechtlich sehr umstritten. Zwar ermöglicht § 9 Abs.1 
Nr.24 BauGB bauliche und sonstige technische Vorkehrungen festzusetzen zur Vermeidung oder 
Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes. Ob dafür aber auch der allgemeine Klimaschutz ausreicht, ist nicht 
abschließend geklärt. Festsetzungen zu erhöhten Wärmeschutzstandards sind daher in 
Bebauungsplänen mit hohen Risiken bezüglich ihrer Rechtswirksamkeit behaftet. Eine Aufnahme 
in privatrechtliche Verträge ist nach dem gegenwärtigen Wissensstand als Vorzugslösung 
anzustreben. Wo die Stadt die Möglichkeit privatrechtlicher Vereinbarungen oder städtebaulicher 
Verträge besitzt, sollte daher von der Festschreibung eines Passivhausstandards Gebrauch 
gemacht werden. 

Verbrennungsverbote: Auch bei den Verbrennungsverboten für fossile Energieträger wird 
allgemein in Zweifel gezogen, ob Festsetzungen nach § 9 Abs.1 Nr. 23a BauGB für den Klimaschutz 
angewendet werden können. Hier ist ebenfalls auf freiwillige Vereinbarungen abzuzielen. 

Anschluss- und Benutzungszwang für zentrale Anlagen der Energieversorgung: Auf Grundlage 
von § 11 GemO B-W kann ein solcher Zwang angeordnet werden. Im Gesetz wird sogar der Klima- 
und Ressourcenschutz ausdrücklich als möglicher Grund benannt. Als mögliche 
Versorgungssysteme bietet sich Fernwärme an. Eine Verknüpfung der landesrechtlichen 
Reglungen mit einem Bebauungsplan ist denkbar. 

Gebäudebestand: Nicht nur den Neubauten, sondern auch dem Gebäudebestand ist besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Denn die Bestandsgebäude machen auch künftig den Großteil der 
Bebauung aus, weshalb ein wirksamer Klimaschutz nur unter Einbeziehung des 
Gebäudebestandes greifen kann. Insbesondere Gebäude, die vor Inkrafttreten der 1. 
Wärmeschutzverordnung 1979 gebaut wurden, weisen vielfach erhebliche energetische Defizite 
auf. 

Im Rahmen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen sollen künftig Energiekonzepte erarbeitet 
werden, die Mindeststandards für Wärmedämmung und Heizanlagen festsetzen. Die Vergabe von 
Fördermitteln kann dann an die Erfüllung dieser Standards geknüpft werden. 

Außerhalb von Sanierungsgebieten sind Maßnahmen, die über die allgemeinen gesetzlichen 
Vorschriften hinausgehen, nur schwer durchzusetzen. Hier ist in erster Linie auf freiwillige Anreize 
zu setzen. Standardmaßnahmen bringen bereits Einsparpotenziale im Heizwärmebedarf von 50%, 
die durch weitergehende Maßnahmen auf 80% erhöht werden können. Selbst ein 
Passivhausstandard lässt sich bei Bestandsgebäuden erreichen. 
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3. Siedlung und Bevölkerung 

3.1 Siedlung 

Ausgehend von der Siedlungsgeschichte der beiden Gemeinden wird im Folgenden die heutige 
Siedlungsstruktur beschrieben. Auf diese Weise soll die Entstehung der gegenwärtigen Strukturen 
verständlich gemacht werden. 

3.1.1 Siedlungsgeschichte und ςentwicklung 

Schwäbisch Gmünd6 

Die Anfänge von Schwäbisch Gmünd gehen vermutlich auf das 8. Jahrhundert n. Chr. zurück, als 
eine Klosterzelle namens Gamundia von einem fränkischen Abt gegründet wurde. In der Folgezeit 
entstand im Bereich des heutigen Johannisplatzes ein unter königlichem Schutz stehender Markt, 
um den sich eine Siedlung bildete. 

Diese Siedlung wuchs allmählich zu einem städtischen Gemeinwesen heran, das erstmals im Jahre 
1162 urkundlich belegt ist. Die Verleihung von Bürger-, Handels- und Kommunalprivilegien muss 
Mitte des 12.Jahrhunderts durch den staufischen König Konrad III. erfolgt sein. In unmittelbarer 
Nähe zur staufischen Stammburg Hohenstaufen wurde die junge Stadt schnell zum 
wirtschaftlichen Hauptort des Oberen Remstals. Die Ansiedlung mehrerer Ordensgemeinschaften 
und die Gründung des Heilig-Geist-Spitals unterstrichen jene Bedeutung. Die damalige Stadt lässt 
sich noch heute im Stadtgrundriss ablesen. Sie reichte vom Spitalhof im Norden bis zur 
Paradiesstraße im Süden und wurde nach Osten durch den Kalten Markt sowie im Westen durch 
den Straßenzug Turniergraben-/Badmauer-/Waisenhausgasse begrenzt. Dies ergab eine Fläche 
von 16 ha. 

Nach dem Tod des letzten Staufers 1268 wurde Schwäbisch Gmünd wie viele andere Städte zur 
freien Reichsstadt erhoben. Ein Teil des Adels wurde aus der Stadt vertrieben und dessen 
umliegende Burgen zerstört. Der rasche wirtschaftliche Aufschwung führte zur Herausbildung von 
fünf Vorstädten: Rinderbacher- und Leonhardsvorstadt im Osten, Eutighofer- und Josenvorstadt 
im Westen sowie die Waldstetter Vorstadt im Süden. Es folgte der Bau einer äußeren Stadtmauer 
ab Anfang des 14. Jahrhunderts, der die Verlegung der Rems aus der heutigen Ledergasse an die 
Nordseite der Stadtmauer erforderte. Die Flächen zwischen den Vorstädten waren zwar ebenfalls 
zur Bebauung vorgesehen, doch blieben sie zunächst überwiegend gewerblich oder 
landwirtschaftlich genutzt. In die Zeit der Mauererweiterung fiel auch der Beginn des 
Münsterbaus, wodurch die Stadt zu Beginn des 15. Jahrhunderts finanziell überlastet war. 
Erschwerend kam das Aufblühen des Nord-Süd-Handels hinzu, infolge dessen die Ost-West-
Handelswege an Bedeutung verloren. 

Das erfolgreiche Widersetzen der Gmünder gegen die Reformation bedingte auch einen Verlust 
an Macht gegenüber dem lutherischen Württemberg. Plünderungen, Kriege und die Pest führten 
zu einem fortschreitenden Verfall des Wohlstandes. Einen kurzzeitigen Aufschwung erzeugte die 
Goldschmiedekunst im 18.Jahrhundert, was eine rege Bautätigkeit nach sich zog. So wurden 
zahlreiche Gebäude in der Stadt barockisiert. Gegen Ende des 18.Jahrhunderts geriet die 
Schmuckherstellung jedoch wegen Qualitätseinbußen und Schutzzöllen in die Krise. Die 
Versorgung kaiserlicher Truppen im I. Koalitionskrieg (1793-1795) trieb die Stadt endgültig in den 
Bankrott. 1802 verlor Schwäbisch Gmünd seine Reichsfreiheit und wurde Bestandteil von 
Württemberg. 

                                                           

6 Vgl. Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Archäologisches Stadtkataster Band 21, 
Schwäbisch Gmünd, S.19ff. 
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Ein Neuaufbau der Schmuckwarenindustrie durch die Umstellung auf maschinelle Fertigung 
bescherte der Stadt zu Beginn des 19.Jahrhunderts ein neues Wachstum. Von 1843 an wuchs die 
Stadt erstmals über ihre mehr als 500 Jahre ausreichende Mauer hinaus. Die äußere Stadtmauer 
war bereits einer neuen Ringstraße mit Villen, Gärten und Fabriken gewichen. Nach dem 
Eisenbahnanschluss im Jahre 1861 prosperierte die Stadt bis in die 1920er Jahre hinein, dann 
rächte sich die einseitige wirtschaftliche Ausrichtung im Zuge der Weltwirtschaftskrise. Bis dahin 
war eine vollständige technische Ver- und Entsorgung aufgebaut worden. 

Einen Wendepunkt in der Stadtentwicklung verkörpert der Wettbewerb 1921 zur zukünftigen 
Entwicklung Schwäbisch Gmünds, den Paul Bonatz gewann. Dabei wurde die Entwicklung entlang 
der Remstalachse sowie auf den Hochflächen (Hardt, Rehnenhof) festgeschrieben. Vor dem 
2.Weltkrieg erfolgte eine Reihe bedeutender Industrieansiedlungen, der daraus resultierende 
Wohnungsbedarf wurde durch umfangreichen Wohnungsbau am Rehnenhof und im Remstal 
sowie eine erweiterte Gemarkung im Zuge der Eingemeindung Wetzgaus gedeckt. 

Vom Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt fast gänzlich verschont. Massive Zuwanderungen durch 
Heimatvertriebene bescherten Schwäbisch Gmünd aber gleichwohl eine akute Wohnungsnot. 
Siedlungserweiterungen Anfang der 50er Jahre im Bereich Schwerzer, Diözesansiedlung, 
Kiesäcker, Buch-, Klarenberg- und Gutenbergstraße, Hardt und Lindenfeld sollten den Bedarf 
befriedigen. Das anhaltende Wachstum führte allerdings dazu, dass bald alle verfügbaren 
Potenziale im Gemeindegebiet erschöpft waren. Einen Ausweg boten nur Eingemeindungen, 
weshalb zwischen 1959 und 1975 alle heutigen Ortsteile dem Stadtgebiet einverleibt wurden. In 
der Folgezeit fand das Wachstum schwerpunktmäßig in den neuen Ortsteilen statt, die durch 
großflächige Neubaugebiete arrondiert wurden. 

In der Altstadt waren in den 1960/70er Jahren Gebäudeabgänge im Zuge von 
Sanierungsmaßnahmen zu beklagen. Im Laufe der 70er Jahre setzte dann aber ein 
Bewusstseinswandel ein, wodurch die Altstadt seit 1983 als Gesamtanlage unter Denkmalschutz 
gestellt ist. 

In jüngerer Zeit fand eine umfangreiche gewerbliche Entwicklung auf dem Gügling statt, der damit 
zu einem regional bedeutsamen Gewerbeschwerpunkt wurde. Die stark rückläufige Nachfrage 
nach Geschosswohnungsbau hat zu einer Konzentration auf die Eigenheimentwicklung am 
Stadtrand geführt. Mehrere Projekte zur Revitalisierung von Brachflächen in der inneren Stadt 
sowie Sanierungsmaßnahmen sollen das Wohnen in integrierten Lagen nun wieder attraktiver 
machen. 

Waldstetten 

Erste keltische Hirtenfamilien sollen im heutigen Gemeindegebiet um 50 n. Chr. aufgetreten sein. 
Nach der Besetzung durch die Römer und deren Vertreibung durch die Alemannen entstand ς so 
wird vermutet ς ŘŜǊ bŀƳŜ α²ŀƭŘǎǘŜǘǘŜƴά ƻŘŜǊ α²ŜƭŎƘǎǘŜǘǘŜƴά ό{ǘŅǘǘŜƴ ŘŜǊ ²ŜƭǎŎƘŜƴύΣ ŘŜǊ ŘŜƴ 
Ursprung des heutigen Namens bildet. 

Die frühe Verbindung des 1275 erstmals urkundlich erwähnten Ortes mit dem Haus Rechberg 
zeigte sich in der Errichtung einer Burg im Eichhölzle um 1240, die allerdings während des 
Städtekriegs im Jahr 1449 zerstört wurde. Ein zweiter Versuch des Hauses Rechberg in 
Waldstetten zu bauen, wurde zwischen 1600 bis 1617 mit der Errichtung eines kleinen Schlosses 
im Ort (heutiger OrtsǘŜƛƭ α{ŎƘƭǀǎǎƭŜάύ ǳƴǘŜǊƴƻƳƳŜƴΦ 5ƛŜǎŜǎ {ŎƘƭƻǎǎ ǿǳǊŘŜ ƧŜŘƻŎƘ ǎŎƘƻƴ нс WŀƘǊŜ 
später im Dreißigjährigen Krieg durch kaiserliche Soldaten wieder niedergebrannt und durch ein 
Amtshaus ersetzt. 

Nach mehreren Besitzwechseln geriet der Ort dann währen der Säkularisation 1802/03 als 
Stabsgemeinde Waldstetten an Württemberg; 1824 erhielt er das Marktrecht. Ein stärkeres 
Wachstum der Gemeinde erfolgte jedoch erst mit der besonders nach 1945 einsetzenden 
Industrialisierung. 

1972 wurde im Zuge der Gemeindereform Wißgoldingen eingemeindet. 
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Zum 1. Juli 1975 wurde durch die Gemeinden Waldstetten und Schwäbisch Gmünd eine 
αǾŜǊŜƛƴōŀǊǘŜ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎǎƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘά ƎŜƎǊǸƴŘŜǘΦ 

Gemäß § 59 bis 62 GemO erfüllt die Stadt Schwäbisch Gmünd die Aufgaben eines 
Gemeindeverwaltungsverbandes, u.a. auch ς in eigener Zuständigkeit ς die vorbereitende 
Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung). 

3.1.2 Siedlungsstruktur und ςdichte 

Die Siedlungsstruktur im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft wird stark durch die 
topographischen Gegebenheiten bestimmt. Strukturprägend sind die Täler von Rems, Waldstetter 
Bach und Strümpfelbach, entlang derer sich die Siedlungsentwicklung orientierte. In diesen 
beengten Tallagen sind die Flächenreserven sehr begrenzt, weshalb sich die 
Siedlungserweiterungen bereits in den letzten Jahrzehnten auf die Höhenlagen konzentriert 
haben. 

Infolge dessen sind die umliegenden Ortsteile stark angewachsen, sodass mittlerweile mehr als 
die Hälfte der Gmünder Bevölkerung in den eingemeindeten Ortsteilen lebt. Für die Kernstadt von 
Schwäbisch Gmünd wird daher eine verstärkte Reaktivierung von Brachflächen und eine 
Schließung von Baulücken angestrebt. Demgegenüber gibt es in Waldstetten eine klare Dominanz 
der zentralen Ortslage, da dort noch mehr Flächenpotenziale zur Verfügung stehen. 

Hinsichtlich der Besiedlungsdichte gibt es große Unterschiede innerhalb der beiden 
Gemeindegebiete. Hohe Siedlungsdichten werden vor allem in den Tälern erreicht oder auf 
Bergkuppen mit einem hohen Anteil Geschosswohnungsbau (Hardt, Rehnenhof, Oberbettringen-
Nordwest).  

 

 

Kartenausschnitt: Brutto-Wohndichten in der Kernstadt (Angabe in Einwohner / ha) 

 

In den ländlich geprägten Ortslagen am Stadtrand ist die Besiedlungsdichte dagegen deutlich 
geringer, zumal sich dort die Neubautätigkeit weitgehend auf den Eigenheimbau beschränkt hat. 
In den jüngeren Einfamilienhausgebieten werden nur noch Brutto-Wohndichten von 50 
Einwohnern je ha Bruttobauland erreicht. Dies beruht auf einem zweitweisen Trend zum 
freistehenden Einfamilienhaus bei weitgehendem Verzicht auf neuen Geschosswohnungsbau. 



Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd ς Waldstetten 
Begründung Seite 20 

 

Kartenausschnitt: Brutto-Wohndichten in Straßdorf (Angabe in Einwohner / ha) 

 

Die vorherrschenden Wohndichten im Altbestand sind allerdings noch viel geringer. Eine Analyse 
der Brutto-Wohndichten im Bestand hat gezeigt, dass in den Gmünder Dörfern oft nur um die 20 - 
35 EW/ha erreicht werden (s. hierzu Karte im Anhang). Dies liegt mutmaßlich daran, dass vom 
Gebietscharakter oft Dorf- oder Mischgebiete vorliegen, die neben dem Wohnen von 
landwirtschaftlichen oder gewerblichen Nutzungen geprägt werden. 

Bezogen auf das gesamte Gemarkungsgebiet liegt die Einwohnerdichte (Stand: 31.12.2019) in 
Schwäbisch Gmünd bei 537 Einwohnern(EW)/km² und in Waldstetten bei 338 EW/km². Damit 
liegen beide Gemeinden über dem Landesdurchschnitt von 311 EW/km². Schwäbisch Gmünd 
übertrifft damit auch die benachbarten Mittelstädte Aalen und Heidenheim, die auf 467 bzw. 463 
EW/km² kommen. 

Gleichwohl verfügt Schwäbisch Gmünd über einen hohen Anteil an Freiflächen. Die schwierige 
Bebaubarkeit der Hanglagen verhinderte ein flächenhaftes Wachstum der Stadt, wodurch auch in 
Nähe der Kernstadt viele Flächen unbebaut blieben. 
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3.2 Bevölkerungsdaten 

3.2.1 Bevölkerungsverteilung 

Inzwischen lebt weniger als die Hälfte der Einwohner Schwäbisch Gmünds in den Wohnbezirken 
der Kernstadt. Dies beruht insbesondere auf fehlenden Flächenreserven, aber auch auf der nach 
wie vor ausgeprägten Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten in den Ortsteilen. 

Demgegenüber konnten viele Gmünder Ortsteile ihre Einwohnerzahl deutlich erhöhen. Je nach 
infrastruktureller Ausstattung wuchsen die Ortsteile aber langsamer oder schneller. Unter den 
Ortsteilen hat Bettringen, das neben den Ortslagen Ober- und Unterbettringen auch den 
Gewerbeschwerpunkt Gügling miteinschließt, das höchste Gewicht. Viele Ortsteile untergliedern 
sich noch einmal in mehrere Ortslagen, von denen einige weniger als hundert Einwohner 
aufweisen. 

 

Ortsteil Einwohner 31.12.2016 Einwohner 31.12.2020 

Kernstadt 25.688 26.258 

Bargau 2.678 2.774 

Bettringen 9.115 9.152 

Degenfeld 473 460 

Großdeinbach 3.996 4.004 

Herlikofen 3.336 3.341 

Hussenhofen 2.619 2.605 

Lindach 3.119 3.055 

Rechberg 1.316 1.296 

Rehnenhof-Wetzgau 4.089 4.167 

Straßdorf 3.846 3.905 

Weiler in den Bergen 1.003 1.000 

Summe Ortsteile 35.590 35.191 

Summe Schwäbisch Gmünd 61.278 62.017 

Tabelle: Einwohnerzahlen der Ortsteile in Schwäbisch Gmünd (Quelle: Einwohnermeldeamt) 

 

In den letzten fünf Jahren hat jedoch auch in der Kernstadt die Einwohnerzahl wieder 
zugenommen. 
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Ortsteil Einwohner 31.12.2015 Einwohner 31.12.2020 

Waldstetten (inkl. Weilerstoffel7) 5.787 5.786 

Wißgoldingen 1.345 1.331 

Gemeinde Waldstetten 7.132 7.117 

Tabelle 6: Einwohnerzahlen der Ortsteile in Waldstetten (Quelle: Einwohnermeldeamt) 

 

In Waldstetten konzentriert sich ein Großteil der Bevölkerung im gleichnamigen Ortsteil, 
wohingegen der Anteil von Wißgoldingen weniger als ein Fünftel der Gesamtbevölkerung 
ausmacht. 

3.2.2 Bevölkerungsstruktur 

 

Altersstruktur von Schwäbisch Gmünd, Waldstetten und Baden-Württemberg im Vergleich8 

Die Bevölkerungsstruktur in Schwäbisch Gmünd ist ς wie in Deutschland üblich ς durch eine 
Überalterung gekennzeichnet. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt ist die Überalterung in 
Waldstetten weiter vorangeschritten, dies äußert sich in einer überproportionalen Jahrgangs-
besetzung bei den über 45-Jährigen und über 65-Jährigen. Die Altersklasse 25-45 ist hier 
unterproportional vertreten. Die Bevölkerungsstruktur von Schwäbisch Gmünd orientiert sich 
jedoch weitestgehend am Landesdurchschnitt, dort sind jedoch etwas mehr unter 15 und 25-45-
Jährige vorhanden.  

                                                           

7 Die exakte Einwohnerzahl von Weilerstoffel ist nicht bekannt. Sie wird auf etwa 200 geschätzt. 

8 Statistisches Landesamt BW, Stand 2017 
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Mit einem Frauenanteil von 51,1% bzw. 50,9% weisen Schwäbisch Gmünd und Waldstetten keine 
signifikante Abweichung vom Landesdurchschnitt mit 50,3% auf. Der etwas erhöhte Wert für 
Schwäbisch Gmünd lässt sich an dem verhältnismäßig hohen Anteil älterer Menschen erklären, 
bei denen die Frauen aufgrund der höheren Lebenserwartung stärker repräsentiert sind. 

Der Ausländeranteil war in beiden Gemeinden bis 2009/2010 rückläufig, seit da an steigt er 
wieder an. In Schwäbisch Gmünd lag er Ende 2011 bei 7.378 Personen, das entspricht einem 
Ausländeranteil von 12,7%, Ende 2019 belief sich dieser Wert auf 10.683 Personen bzw. 17,5%.  

In Waldstetten beträgt der Ausländeranteil 2009 noch 2,5%9, das ergibt 181 Personen, Ende 2019 
waren es 390 Personen (Anteil von 5,5%). Für ländliche Gemeinden ist ein solch niedriger Wert 
nicht ungewöhnlich. 

3.2.3 Bevölkerungsentwicklung 

3.2.3.1 Bevölkerungsentwicklung absolut 

 

 1970 1980 1990 2000 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Schwäbisch 
Gmünd 

57.215 56.900 60.080 61.899 58.191 60.687 61.278 61.762 62.036 61.965 62.017 

Waldstetten 5.695 6.320 6.825 7.187 7.081 7.132 7.111 7.103 7.124 7.100 7.117 

Verwaltungs-
gemeinschaft 

62.910 63.220 66.905 69.086 65.272 67.819 68.381 67.991 69.160 69.065 69.134 

Tabelle 7: Bevölkerungsentwicklung seit 197010 

 

Die Bevölkerungsentwicklung im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft verlief von 1970 bis 1985 
weitgehend konstant. Leichte Einwohnerverluste auf Seite der Stadt Schwäbisch Gmünd wurden 
durch Einwohnergewinne Waldstettens kompensiert. Ende der 1980er Jahre setzte dann durch 
den politischen Wandel in Ostdeutschland und Osteuropa eine starke Zuwanderungswelle ein, die 
Anfang der 1990er Jahre noch durch Kriegsflüchtlinge vom Balkan verstärkt wurde. Infolge dessen 
konnten beide Gemeinden deutlich an Einwohnern gewinnen. Schwäbisch Gmünd konnte sogar 
im landesweiten Vergleich überproportional von dieser Entwicklung profitieren. Zur Jahrtausend-
wende hin ließ der Zustrom immer weiter nach und die Bürgerkriegsflüchtlinge kehrten zum Teil 
in ihre Heimat zurück, sodass Schwäbisch Gmünd wieder Bevölkerungsverluste hinnehmen 
musste. Die nur noch leichten Einwohnerzuwächse in Waldstetten reichten nicht mehr aus, um 
diese Verluste vollständig aufzufangen. 

Eine erneute Welle an Geflüchteten erlebten die Gemeinden im Jahr 2015, diesmal vor Allem aus 
Syrien, aber auch aus anderen Krisengebieten. In der Statistik zeigt sich allerdings hier nur in 
Schwäbisch Gmünd eine ausgeprägte Spitze in den Zuwanderungen. Jedoch ist bereits seit 2011 
ein eine Zunahme der Einwohner ablesbar. Der Effekt ist also nicht nur den Geflüchteten 
zuzurechnen. Vielmehr hat der über 10 Jahre anhaltende Wanderungsüberschuss seine Ursache 
in erster Linie in der insgesamt positiven Entwicklung der Stadt. 

                                                           

9 Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand 31.12.2019 

10 Daten 1970-2000: Erläuterungsbericht Flächennutzungsplan 2020, Daten 2011-2020: 
Einwohnermeldeämter 
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3.2.3.2 Wanderung 

 

 

Wanderungssalden zwischen 2000 und 201911 

 

Die Wanderungssalden unterlagen in den letzten zehn Jahren deutlichen Schwankungen. In 
Schwäbisch Gmünd war das Ende der 1990er Jahre durch starke Abwanderungen gekennzeichnet, 
während Waldstetten im selben Zeitraum seine höchsten Gewinne erzielte. Das Baulandangebot 
hat nämlich entscheidenden Einfluss darauf, inwieweit die Bevölkerung innerhalb der 
Stadtgrenzen gehalten werden kann. 

Das große Baulandangebot im Umland und stellenweise auch günstigere Bodenpreise induzieren 
eine Stadt-Umland-Wanderung, bei der besonders junge Familien zur Verbesserung ihrer 
Wohnsituation die Stadt verlassen. Im Gmünder Raum profitieren vor allem die nördlichen 
Gemeinden davon (Göggingen, Schechingen, Spraitbach). Durch die Abwanderung mobiler, 
wirtschaftlich stabiler Haushalte wird eine Segregation erzeugt, bei der sozial Bedürftige in 
überproportionalem Maße in Schwäbisch Gmünd zurückbleiben. 

Seit 2011 werden in Schwäbisch Gmünd aber wieder Wanderungsgewinne verbucht. Es kann 
angenommen werden, dass sich zum einen die strukturellen Verbesserungen in Form von 
Arbeitsplatzangeboten auswirken. Zum anderen hat Schwäbisch Gmünd eine gute 
Nahverkehrsanbindung nach Stuttgart. In Verbindung mit den in der Landeshauptstadt stark 
steigenden Immobilienpreisen ist die Stadt als Wohnstandort zunehmend attraktiv geworden. Für 
das Jahr 2015 ist der Peak zum Teil vermutlich durch die Geflüchteten verursacht worden. Ab 
2017 geht der Zuwanderungsüberschuss wieder zurück. Es überwiegt aber weiterhin die 
Zuwanderung. 

 

                                                           

11 Daten 1996-2005, Erläuterungsbericht Flächennutzungsplan 2020, Daten 2006-2019, StaLa BW 
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In Waldstetten sind die Schwankungen der Wanderungssalden aufgrund der geringen 
Gemeindegröße weniger stark ausgeprägt. Zudem üben hier selbst einzelne Baumaßnahmen 
einen spürbareren Einfluss auf die Gesamtbilanz aus. Der Spitzenwert wurde mit einem 
Wanderungsüberschuss von 90 Personen im Jahr 1999 erreicht. Ansonsten fielen die 
Wanderungsgewinne eher moderat aus. 

Im regionsinternen Vergleich hat der Mittelbereich Schwäbisch Gmünd den zweitgrößten Anteil 
am Wanderungsvolumen der Region nach Heidenheim. Dies bedeutet, dass in Schwäbisch Gmünd 
und Umgebung die Bevölkerungsentwicklung in stärkerem Maße als anderenorts von den Zu- und 
Abwanderungen beeinflusst wird.12 Dies wird in erster Linie dem vergleichsweise hohen Anteil 
von Ausländern, Aussiedlern und Studenten zugeschrieben. Bis Ende der 1990er Jahre war der 
Mittelbereich Schwäbisch Gmünd sogar derjenige, der die Wanderungsbilanz in Ostwürttemberg 
am positivsten beeinflusste.  

3.2.3.3 Natürliche Bevölkerungsentwicklung 

 

 

Natürliche Bevölkerungsentwicklung zwischen 2000 und 201913 

 

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Schwäbisch Gmünd beruht aber nicht allein auf den 
Wanderungsbewegungen, die natürliche Bevölkerungsentwicklung hat diesen Trend ebenso 
beeinflusst. Die Überalterung in der Bevölkerung und die geringe Reproduktionsrate haben in den 
letzten Jahren zu einem dauerhaften Geburtendefizit geführt, das allein im Jahr 1998 von einem 
Geburtenüberschuss abgelöst wurde. Nach einem Rekorddefizit im Jahr 2010, als 277 Menschen 
mehr gestorben sind als geboren wurden, war das Defizit in den letzten Jahren eher wieder 
rückläufig. Für 2018 und 2019 hat es sich allerdings wieder vergrößert. 

                                                           

12 Ostwürttemberg in Zahlen, Räumliche Bevölkerungsbewegung, Stand 2016 

13 Daten 1996-2005, Erläuterungsbericht Flächennutzungsplan 2020, Daten 2006-2019, StaLa BW 
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In Waldstetten ergibt sich durch den Zuzug junger Familien ein anderes Bild: Seit 1995 war mit 
Ausnahme des Jahres 2004 immer ein Geburtenüberschuss festzustellen, wenngleich dieser 
zuletzt nur noch sehr gering ausfiel. Seit dem Jahr 2011 ergab sich allerdings auch in Waldstetten 
ein mäßiges aber stetiges Geburtendefizit in den letzten Jahren. 

3.3 Bevölkerungsprognose 

Die Bevölkerungsprognose kann eine Grundlage für die Herleitung des Wohnbauflächenbedarfs 
bis zum Jahr 2035 bilden.  

3.3.1 Bevölkerungsprognose für Schwäbisch Gmünd 

Für die Stadt Schwäbisch Gmünd liegt eine regionalisierte Vorausrechnung für die 
Bevölkerungsentwicklung vor, nachfolgend werden die Werte mit Wanderungen aufgezeigt. 

 

 

Tabelle: Bevölkerungsvorausrechnung für die Stadt Schwäbisch Gmünd (Quelle: Statistisches 
Landesamt) 

 

Diese Entwicklung wurde unter Berücksichtigung zukünftiger überregionaler Entwicklungen bis 
zum Jahr 2035 fortgeschrieben.  

Dass die Vorausrechnungen insbesondere für Schwäbisch Gmünd mit erheblichen Unsicherheiten 
behaftet sind, zeigt der Rückblick aus älteren Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts. So 
wurde mit der Vorausrechnung aus dem Jahr 2006 bis zum Jahr 2022 ein Einwohnerrückgang auf 
57.370 EW prognostiziert. 

Die 12. regionalisierte Bevölkerungsprognose des StaLa fiel dann für Schwäbisch Gmünd bereits 
besser aus als die vorangegangene, obwohl die Prognosen für Land und Region nach unten 
korrigiert worden sind. Dies neue Prognose sagte für 2022 eine Einwohnerzahl von 58.438 voraus. 
Dies war gegenüber der alten Prognose eine Korrektur um mehr als 1.000 Einwohner nach oben.  
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Aus obiger Tabelle mit einer Prognose von nunmehr 61.642 EW für 2023 wird deutlich, dass diese 
Vorhersagen alleine keine verlässliche Grundlage für städtebauliche Planungen darstellen können, 
da sie Anstrengungen der Kommunen zur Umkehr der dargestellten Trends nicht berücksichtigen. 

Im Hinblick auf die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans erscheint daher eine alleinige 
Abstellung der Bedarfsberechnungen auf die veröffentlichten Bevölkerungsprognosen nicht 
zweckmäßig. 

Aufgrund der Sondereffekte in der jüngeren Vergangenheit und den Erfahrungen der letzten Jahre 
wurde deshalb für den Flächennutzungsplan die Bedarfsrechnung auf eine andere Zahlenbasis 
gestellt. 

3.3.2 Wanderungstendenzen für Schwäbisch Gmünd 

Zielstellung der Stadt Schwäbisch Gmünd ist es, die regionalen Zuwanderungen künftig stärker in 
das Stadtgebiet zu lenken und eine Abwanderung der eigenen Bewohner ins Umland zu 
verhindern. Als Mittelzentrum ist es die raumordnerische Aufgabe von Schwäbisch Gmünd, die 
regionalen Zuwanderungen aufzufangen. Daher sollte das Zuwanderungspotenzial zukünftig 
zumindest im gleichen Umfang wie im regionalen Durchschnitt ausgeschöpft werden. Dazu 
müssen für die verschiedenen Nachfragesegmente Angebote zur Verfügung stehen. Grundsätzlich 
strebt die Stadt Schwäbisch Gmünd an, maßgebliche Anteile der zukünftigen Entwicklungen im 
Bestand zu realisieren. Es braucht aber auch Möglichkeiten zur Baulandausweisung außerhalb der 
derzeitigen Ortslagen, um gewisse Spielräume zu erhalten und für bestimmte Nachfragegruppen 
angemessene Angebote vorhalten zu können. 

Ein Problem bei der Abschätzung des zukünftigen Bedarfs stellt die Suche nach einer geeigneten 
Bezugsgröße für die regionale Zuwanderung dar, denn Schwäbisch Gmünd hat innerhalb des 
Ostalbkreises eine Randlage. Im Süden und Nordwesten endet der Ostalbkreis an der Stadtgrenze, 
wohingegen er sich in östliche Richtung noch 45 km weit erstreckt. Eine alleinige Abstellung auf 
den Ostalbkreis würde Teile des Gmünder Umlandes völlig ausblenden. Schwäbisch Gmünd 
gehört zudem anders als andere Bereiche des Ostalbkreises noch der Randzone des 
Verdichtungsraums Stuttgart an, weswegen ein Vergleich mit dem östlichen Rand der Region 
Stuttgart sinnvoller erscheint. Schorndorf und Göppingen verfügen mit einer ähnlich guten 
Verkehrsanbindung nach Stuttgart über gleichartige Bedingungen. So verfügt Göppingen ς ob mit 
Auto oder Bahn ς über ein vergleichbares Angebot (autobahnähnliche 
Bundesstraße/Regionalexpress im 30 - 60 Minutentakt) in vergleichbarer Entfernung zum 
Oberzentrum. Mit der Bildung der Europäischen Metropolregion hat sich die Ausrichtung Gmünds 
in Richtung Stuttgart ohnehin verstärkt. 

Die aktuelle Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamts für Schwäbisch Gmünd 
geht von einer Zunahme der Bevölkerung um knapp 1000 EW in 15 Jahren aus. Dies beruht alleine 
auf der Zuwanderung, welche die Verluste durch das Geburtendefizit mehr als ausgleicht. 

Obwohl diese Prognose bereits deutlich positiver ist, als vergangene Vorhersagen werden die 
Anstrengungen der Stadt zur Schaffung günstiger Voraussetzungen für die Zunahme der 
.ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ƎŜǊŜŎƘǘΦ !ƭƭŜƛƴŜ ǎŎƘƻƴ Řŀǎ ƎŜǇƭŀƴǘŜ tǊƻƧŜƪǘ αH2 ASPEN ς DǊŜŀǘŜǊ {ǘǳǘǘƎŀǊǘά 
wird eine Vielzahl von hoch qualifizierten Arbeitskräften anziehen. Innerhalb von zehn Jahren 
sollen dort über 2.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. 50 % davon sollen aus anderen, derzeit 
weniger aussichtsreichen Betrieben der Automobil-Zulieferbranche übernommen werden. Damit 
kann erwartet werden, dass ca. 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Damit wird auch der 
Pendlersaldo wieder steigen. Letztlich ist zu erwarten, dass ein Teil der Einpendler in Schwäbisch 
DƳǸƴŘ αƘŅƴƎŜƴ ōƭŜƛōŜƴά ǿƛǊŘ όǎΦ ƘƛŜǊȊǳ YŀǇΦ пΦоΦмύΦ 
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3.3.3 Bevölkerungsprognose für Waldstetten 

Das Statistische Landesamt ging in seiner 11. regionalisierten Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 
2005 von einer annähernd konstanten Einwohnerzahl für Waldstetten aus. So wurde für das Jahr 
2022 eine Einwohnerzahl von 7.247 angenommen im Vergleich zu 7.292 im Basisjahr 2005.  

 

 

 

Die aktuelle Vorausrechnung für Waldstetten 
geht für 2023 von einer Einwohnerzahl von 
7.044 aus. Für 2035 werden 6.985 EW 
vorhergesagt. Das bedeutet, dass für den 
Geltungsdauer des Flächennutzungsplans die 
Zahl der Einwohner in etwa konstant bleiben 
wird bzw. leicht zurückgeht. 

 

 

Tabelle: Prognosen des Statistischen 
Landesamtes bis 2035 für Waldstetten 

Demgegenüber übersteigt jedoch die 
Bevölkerungsfortschreibung in der Gemeinde 
den Wert der Vorausberechnung für das Jahr 
2023 bereits um 2. Quartal um +179 
Einwohner. Es wird daher angenommen, dass 
die Vorausberechnung die Bevölkerungs-
entwicklung um 150 Einwohner unterschätzen 
wird. Folglich werden für die weiteren 
Berechnung der Vorausberechnung zum 
Zieljahr 2035 diese 150 Einwohner 
hinzugerechnet. Es wird eine Einwohnerzahl 
von 7.135 (6.985+150) Einwohnern in 
Waldstetten zum Zieljahr 2035 angenommen.  

 

 

 

Tabelle: Bevölkerungsentwicklung 
vierteljährlich des Statistischen Landesamtes, 

Waldstetten 
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3.4 Grundlagen für die Wohnbauflächenbedarfsermittlung 

3.4.1 Allgemeines 

Die Bevölkerungsprognose bildet die Grundlage für die Berechnung des künftigen 
Wohnbauflächenbedarfs. Neben der Bevölkerungsentwicklung sind aber auch der Eigenbedarf der 
ansässigen Bevölkerung, die künftige Bebauungsdichte und vorhandene 
Innenentwicklungspotenziale entscheidend. 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat in den vergangenen Jahren eine beschleunigte städtebauliche 
Entwicklung durchlaufen. Für Außenstehende lässt sich dies am besten ablesen an den 
städtebaulichen Verbesserungen im Rahmen der Landesgartenschau 2014 und auch der 
Remstalgartenschau 2019. Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass diese 
DǊƻǖŜǊŜƛƎƴƛǎǎŜ ǿƛŜ ŀƭƭŜ tƭŀƴȊƛŜƭŜ ƛƴ ŜƛƴŜ α!ƎŜƴŘŀ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ {ǘŀŘǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ14ά 
eingebettet war und ist. Ein Bestandteil der Agenda ist das HandlungǎŦŜƭŘ α¦ǊōŀƴƛǘŅǘάΣ Řŀǎ ȊǳƳ 
einen die Stärkung der natürlichen und gebauten Ressourcen beinhaltet (z.B. Grundstücksbestand 
nutzen, ökologisches Bauen fördern, dezentrale Energieversorgung, Mobilitätskonzepte, 
Freiräume als ökologische Ausgleichsfläche erhalǘŜƴύ ǳƴŘ ǎƛŎƘ ȊǳƳ !ƴŘŜǊŜƴ Ŝƛƴ α²ŀŎƘǎǘǳƳ Ǿƻƴ 
ŘŜǊ ²ǳǊȊŜƭά ŀƭǎ ½ƛŜƭ ǎŜǘȊǘΦ 5ƛŜǎ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ŀǳŎƘ ŘƛŜ DŜǿƛƴƴǳƴƎ ƴŜǳŜǊ 9ƛƴǿƻƘƴŜǊΣ !ǊōŜƛǘǎǇƭŅǘȊŜ 
und Attraktivität. Damit ist ein Weg vorgezeichnet, der auf die bisherigen Errungenschaften 
aufbaut und diese in die Zukunft führen wird. 

Ein wesentlicher Baustein auf diesem Weg ist die Weiterentwicklung der kommunalen 
Bauleitplanung. Den vorbereitenden Rahmen hierfür bildet der Flächennutzungsplan. Aus dem 
Flächennutzungsplan werden die Bebauungspläne entwickelt. 

Da es aufgrund der vorherrschenden Flächenknappheit jedoch auch geboten ist, die 
Entwicklungsziele bedarfsgerecht und flächensparend zu gestalten, stellt eine Ermittlung des 
voraussichtlich erforderlichen Baulandbedarfs eine sinnvolle und notwendige Planungsgrundlage 
dar. 

Mit der Ermittlung des Flächenbedarfs für die Wohnbauflächen wurde schon im Vorfeld zur hier 
vorliegenden Gesamtfortschreibung am 17. November 2014 das Ingenieurbüro Junginger und 
Partner beauftragt. Die Ergebnisse werden mit dem Verfahrensfortschritt des FNP-Verfahrens 
laufend angepasst. 

                                                           

14Institut für nachhaltige Stadtentwicklung, Prof. Dr. Wolfgang Schuster, Schwäbisch Gmünd 2020 
ς Agenda für eine nachhaltige Stadtentwicklung, http://www.schwaebisch-
gmuend.de/brcms/pdf/Schwaebisch_Gmuend_2020_Agenda 
_fuer_eine_nachhaltige_Stadtentwicklung20_11_2014_3-3598.pdf (28.11.2014) 

http://www.schwaebisch-gmuend.de/brcms/pdf/Schwaebisch_Gmuend_2020_Agenda
http://www.schwaebisch-gmuend.de/brcms/pdf/Schwaebisch_Gmuend_2020_Agenda
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3.4.2 Methodik 

5ƛŜ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ .ŜŘŀǊŦǎōŜǊŜŎƘƴǳƴƎŜƴ ōŀǎƛŜǊŜƴ ŀǳŦ ŘŜƳ αIƛƴǿŜƛǎǇŀǇƛŜǊά ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ .ŀŘŜƴ-
Württemberg15.  

Hiernach beruht der Maßstab der Prüfung auf den Vorgaben des Baugesetzbuches, insbesondere: 

- § 1 Abs. 4 BauGB ς Anpassungspflicht der Planung an die Ziele der Raumordnung, 
insbesondere Plansatz 3.1.9 (Z)16 Landesentwicklungsplan (LEP) 2002  

- § 1 Abs. 5 BauGB ς Planungsleitlinien sollen u.a. die nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, die Sicherung einer 
menschenwürdigen Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen einschließlich der 
Verantwortung für Klimaschutz und Klimaanpassung sein. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen 

- § 1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel) ς sparsamer Umgang mit Grund und Boden: vor 
zusätzlicher Flächeninanspruchnahme von Flächen für eine bauliche Nutzung sind 
Maßnahmen der Innenentwicklung, wie Nachverdichtung und Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, der Vorrang zu geben. Eine besondere Begründungspflicht besteht für die 
Umwandlung von landwirtschaftlichen oder als Wald genutzten Flächen. Der Begründung 
sollen dabei Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt 
werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 

Die oben genannten rechtlichen Vorgaben werden durch die Stadt Schwäbisch Gmünd erfüllt. Die 
Berechnung des Bedarfs erfolgt nach dem Hinweispapier für das ganze Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd - Waldstetten (= Geltungsbereich des 
rechtsgültigen Flächennutzungsplans), die Gemeinden wurden dabei jedoch zunächst getrennt 
betrachtet. 

3.4.3 Struktur  

3.4.3.1 Einwohnerzahl, Belegungsdichte 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd hatte zum 31.12.2020 eine Einwohnerzahl von 62.017. Diese Zahl 
überstieg die Prognose des Statistischen Landesamtes17 (61.622 EW). 

Im Verlauf der Jahre 2004 bis 2010 ist die Zahl der Einwohner (EW) zunächst kontinuierlich um ca.  
2,9 % bzw. 1.774 EW auf 59.499 EW gesunken. Die sprunghafte Abnahme auf 58.191 EW im Jahr 
2011 erklärt sich durch die Auswertung der Ergebnisse des Mikrozensus.  

Ab Ende 2011 allerdings verzeichnet die Stadt wieder einen Einwohnerzuwachs: 

                                                           

15 aƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ŦǸǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘΣ !ǊōŜƛǘ ǳƴŘ ²ƻƘƴǳƴƎǎōŀǳΣ αtƭŀǳǎƛōƛƭƛǘŅǘǎǇǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ 
Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 
.ŀǳD.ά ǾƻƳ мрΦ CŜōǊǳŀǊ нлмт 

16 PS 3.1.9 (Z): Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und Baulandreserven zu 
berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlastenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. 
Die Inanspruchnahme von Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die 
Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare zu beschränken 

17 Quelle: Statistisches Landesamt, Zahlenbasis 2017 
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Jahr18 Einwohnerzahl19 Veränderung (EW)  Veränderung (%) 

2015 60.687   

2016 61.278 591 0,97 

2017 61.762 484 0,79 

2018 62.036 274 0,44 

2019 61.965 -71 -0,11 

2020 62.017 52 0,08 

 

Durchschnittlicher Zuwachs 266 0,43 

Tabelle: Einwohnerentwicklung in Schwäbisch Gmünd von 2015 bis 2020 

 

Die Gemeinde Waldstetten hat nach den Angaben des Statistischen Landesamts im Jahr 2020 die 
Zahl von 7.113 EW (Vorausrechnung). 

 

Jahr20 Einwohnerzahl21 Veränderung (EW) Veränderung (%) 

2015 7.132   

2016 7.111 -21 -0,29 

2017 7.103 -8 -0,11 

2018 7.124 21 0,30 

2019 7.100 -24 -0,34 

2020 7.117 17 0,24 

 

Durchschnittlicher Zuwachs -15 -0,04 

Tabelle: Einwohnerentwicklung in Waldstetten von 2015 bis 2020 

 

Die Belegungsdichte der Wohnungen beträgt nach Angaben des Statistischen Landesamts für 
Schwäbisch Gmünd für das Jahr 2019 2,1 Einwohner / Wohneinheit (EW/WE) und ist somit seit 
dem Jahr 2007 von damals 2,2 EW/WE kontinuierlich gesunken.  

In Waldstetten hat dieser Kennwert im selben Zeitraum von 2,3 auf nunmehr 2,0 EW/WE deutlich 
stärker abgenommen. 

                                                           

18 Jeweils zum 31.12. des Jahres 

19 Quelle: Einwohnermeldeamt 

20 Jeweils zum 31.12. des Jahres 

21 Quelle: Einwohnermeldeamt 
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3.4.3.2 Raumkategorie, Entwicklungsachsen, Raumplanerische Festlegungen 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd gehört ebenso wie die Gemeinde Waldstetten zur Randzone um den 
Verdichtungsraum Stuttgart. 

Die Stadt ist gemäß dem LEP 2002 als Mittelzentrum ausgewiesen. Gem. PS 6.2.6 (Z) LEP 2002 
nehmen die vier Mittelzentren der Region Ostwürttemberg gemeinsam eine oberzentrale 
Funktion ein. Zum entsprechenden Mittelbereich gehört die Gemeinde Waldstetten. Die Stadt 
liegt an der Entwicklungsachse des LEP 2002 (Schorndorf) ς Schwäbisch Gmünd ς Aalen ς 
(Nördlingen). 

DŜƳΦ t{Φ нΦоΦм όDύ ŘŜǎ wŜƎƛƻƴŀƭǇƭŀƴǎ нлмл ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ hǎǘǿǸǊǘǘŜƳōŜǊƎ ƛǎǘ αŘƛŜ ǿŜƛǘŜǊŜ 
großräumige Siedlungsentwicklung der Region Ostwürttemberg vorrangig auf Siedlungsbereiche 
an den EntwickƭǳƴƎǎŀŎƘǎŜƴ ώΧϐ ŀǳǎȊǳǊƛŎƘǘŜƴάΦ  

5ŜǊ wŜƎƛƻƴŀƭǇƭŀƴ ǿŜƛǎǘ ŀƭǎ {ƛŜŘƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜ αdie zentralen Orte an den Entwicklungsachsen mit 
weiteren Siedlungsbereichenά ŀǳǎΦ IƛŜǊǳƴǘŜǊ ŦŅƭƭǘ ŀǳŎƘ Řŀǎ aƛǘǘŜƭȊŜƴǘǊǳƳ {ŎƘǿŅōƛǎŎƘ DƳǸƴŘ Ƴƛǘ 
weiteren Siedlungsbereichen in den Teilorten Bettringen/Bargau, Wetzgau/Rehnenhof, 
Herlikofen, Hussenhofen, Lindach, Straßdorf sowie Waldstetten (vgl. PS. 2.3.1 (Z)). 

3.4.3.3 ÖPNV 

Die Stadt liegt an der Bahnlinie Stuttgart ς Nürnberg und ist Station für den Intercity. Der Bahnhof 
wurde kürzlich saniert. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Busverbindungen in das Umland. 
Bedient werden diese Linien vom Stadtbus Schwäbisch Gmünd. Die ÖPNV-Angebote sind 
ŜƛƴƎŜōǳƴŘŜƴ ƛƴ ŘƛŜ αhǎǘŀƭōaƻōƛƭάΣ ŜƛƴŜǊ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ hǎǘŀƭōƪǊŜƛǎŜǎ ǳƴŘ ŀƭƭŜƴ 
Verkehrsunternehmen im Ostalbkreis mit dem Ziel, Bus- und Bahnfahren einfacher und damit 
attraktiver zu machen. 

3.4.4 Erwartete Einwohnerzahl  

Das Statistische Landesamt hat für alle Kommunen des Landes Baden-Württemberg Prognosen bis 
zum Jahr 2035 aufgestellt.  

Setzt man die tatsächliche Entwicklung der Einwohnerzahlen in Schwäbisch Gmünd mit den 
Prognosen des Statistischen Landesamtes in Beziehung, so muss festgestellt werden, dass die 
Einwohnerzahl de facto in den letzten Jahren deutlich stärker als vorhergesagt gestiegen ist. 
Zudem ist beachtenswert, dass sich der Zuwachs in den letzten Jahren noch beschleunigt hat. 
Damit zeigt sich, dass die aus den Zahlen der Vergangenheit hergeleiteten Prognosen mit 
Unsicherheiten behaftet sind.  

Vielmehr muss auch in Betracht gezogen werden, dass einer ungünstigen demographischen 
Entwicklung bis zu einem gewissen Grad entgegengewirkt werden kann.  

Aus diesen Gründen werden für die Stadt Schwäbisch Gmünd die Prognosen des Statistischen 
Landesamts (StaLA) zwar dargestellt, als Berechnungsgrundlage werden jedoch die Berufspendler 
herangezogen.  

Die Abweichung vom Hinweispapier22 wird als zulässig erachtetΤ ƭŀǳǘ IƛƴǿŜƛǎǇŀǇƛŜǊ ǎƛƴŘ αƛƴ 
begründeten Einzelfällen über die regionale Bevölkerungsvorausrechnung hinaus auch eigene, 
nachvollziehbare Daten und Erhebungen der Kommunen zu ihrer Bevölkerungsentwicklung bei 
der Plausibilitätsprüfung im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.  

                                                           

22 aƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ŦǸǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘΣ !ǊōŜƛǘ ǳƴŘ ²ƻƘƴǳƴƎǎōŀǳΣ αtƭŀǳǎƛōƛƭƛǘŅǘǎǇǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ 
Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 
.ŀǳD.ά ǾƻƳ мрΦ CŜōǊǳŀǊ нлмт 
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Für Waldstetten werden die Zahlen aus der Vorausrechnung des Statistischen Landesamts 
verwendet, diese wurden jedoch korrigiert, da die Vorausrechnung die tatsächliche Entwicklung 
bereits jetzt (im Jahr 2023) um 179 Einwohner unterschätzt. 
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4 Wohnen  

4.1 Beiträge zur flächensparenden Siedlungsentwicklung 

4.1.1 Baulückenkataster 

Die Stadtverwaltung hat am 22.09.2011 das städtische Baulückenkataster im Geodatenportal23 
veröffentlicht. Die rechtlichen Grundlagen ergeben sich aus dem BauGB § 200 Abs. 3. 

Jeder Eigentümer einer Baulücke hat die Möglichkeit gegen die Darstellung seiner Baufläche im 
Baulückenkataster des Geodatenportals der Stadt Schwäbisch Gmünd zu widersprechen und diese 
im Baulückenkataster zu negieren. 

Die Bürgerinnen und Bürger können mit dem Baulückenkataster auf einfache und effektive Weise 
Baulücken in den Siedlungsbereichen recherchieren. Es wird nach Wohnbauflächen und 
Mischflächen (Wohnen und Gewerbe) unterschieden. 

Bei konkretem Interesse an einer Baulücke kann eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt 
werden. Die Stadtverwaltung nimmt diesbezüglich aus Gründen des Datenschutzes eine 
αƳƻŘŜǊƛŜǊŜnde Rolle" ein.  

Das Baulückenkataster der Stadt Schwäbisch Gmünd legt den Schwerpunkt auf die 
Innenentwicklung und auf die Arrondierung der Randbereiche im Sinne des § 1 a Abs. 2 BauGB. 
Die Bürgerinnen und Bürger erhalten hierbei ein Werkzeug, um vorhandene Baulücken zu 
recherchieren und deren Verfügbarkeit abzufragen. Das Baulückenkataster gilt es permanent auf 
einem aktuellen Planungsstand zu halten. 

4.1.2 Nutzung innerörtlicher Potentiale nach § 34 BauGB 

Die Stadt hat in den letzten Jahren verstärkt innerörtliche Potentiale genutzt, in denen Baurecht 
nach § 34 BauGB besteht. Folgende Beispiele seien genannt: 

Schwäbisch Gmünd 

- Taubental, Hoffnungshäuser Abbruch Neubau 

- Gutenbergstraße 115, Bauverein Nachverdichtung 

- Oberbettringer Straße 68 u. 70, Nachverdichtung  

- Hardtstraße 1 u. 5, Nachverdichtung 

- Eutighofer Straße, Brücke und Römerkastell, Nachverdichtung  

- Baldungstraße, Wohnen an der Stadtmauer 

- Schwerzerallee 60, Nachverdichtung  

- Aalener Straße, Reihenhausprojekt, Nachverdichtung  

Bargau 

- Hans-Fein-Straße/Dinkelgasse, Nachverdichtung Abriss/Neubau 

Bettringen 

- Essinger Wohnbau, Hölderlinstraße Nachverdichtung 

Degenfeld 

- diverse Innenentwicklungsmaßnahmen, Nachverdichtung  

                                                           

23 http://www.schwaebisch-gmuend.de/5295-Geodatenportal.html (06.04.2018) 

http://www.schwaebisch-gmuend.de/5295-Geodatenportal.html
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Lindach:  

- Gewerbeareal Grau, Revitalisierung  

- Areal Gärtnerei Thuma, Revitalisierung  

- Gewerbeareal Nomatec, Revitalisierung 

Wustenriet  

- Bräustraße 33-37, Einhornbau 

Herlikofen 

- Gmünder Straße 2, Nachverdichtung Abriss Neubau 

- Gmünder Straße 4 

Rechberg 

- Staufeneckstraße 20, Nachverdichtung Abbruch 

Rehnenhof/Wetzgau 

- Willy-Schenk-Straße 27, Diakonie Stetten Baulücke u. Abbruch  

- Deinbacher Straße, Nachverdichtung Abbruch  

- Waldauer Straße, Nachverdichtung Abbruch  

Straßdorf 

- Ortsmitte DRK  

Weiler i.d.B.:  

- diverse Innenentwicklungsmaßnahmen, Nachverdichtung 

4.1.3 Nutzung innerörtlicher Potentiale nach § 13a BauGB 

Als Bebauungspläne der Innenentwicklung wurden folgende Verfahren betrieben: 

Jahr Name   Kennung Bebauungsplan 

2012 Junges Wohnen - ehemalige Hardt-Kaserne 172 B I 

2013 Lebensmittelmarkt Bettringen 216 B 

 Neue Gärten 820 B 

2015 Wohnen im Mörikepark 154 D VII 

2016 Am Königsturm 1152 VII 

 Im Taubental II 132 C I 

 Emerland II A 21 B 

2017 Neues Wohnen an der Osterlängstraße 820 C 

2018 Lido Areal Königsturmsstraße 1152 IX 

 Zeiselberg 165 F 

2019 Teckstraße Süd 414 A IV 

 Am Universitätspark 162 D III 

 Neues Wohnen Sonnenhügel 172 B II 

 Änderung Eugen-Bolz-Straße 145 A IV 

2020 Wohnen an der Stadtmauer 1151 B 

2021 Wohnen in den Fehrle-Gärten 152 F II 

2023 Wohnen im Salvatopark 132 G 
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4.2 Bestehende Flächenpotenziale 

Die Darstellung der Flächenpotenziale für die Wohnbebauung erfolgte im Verfahren zunächst auf 
der Grundlage des αwŜƎƛƻƴŀƭŜƴ ²ƻƘƴǊŀǳƳŘŜǘŜƪǘƻǊǎ hǎǘǿǸǊǘǘŜƳōŜǊƎ нлнлά όƪǳǊȊ ²w5ύ 
inzwischen wurden diese Daten vom Regionalverband Ostwürttemberg aktualisiert. 
Nachfolgende Kapitel beziehen sich daher auf den aktuellen Stand dieser Daten, die in Form des 
Netto-Null-Rechner Ostwürttemberg 202324ά vorliegen.  

LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘŜǎ αbŜǘǘƻ-Null-wŜŎƘƴŜǊά ǿǳǊŘŜ Ŝƛƴ !ǳǎǿŜǊǘǳƴƎǎƳƻŘŜƭƭ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ Ƴƛǘ 
dessen Hilfe der Zielerreichungsgrad der Netto-Null in der Flächenneuinanspruchnahme verfolgt 
werden kann. In ausgewählten Modellgemeinden wurden Plausibilitätschecks durchgeführt, um 
das Auswertungsmodell zu validieren. Die Auswertungsmethodik dient darüber hinaus der 
Anwendung des regionalen Wohnbauflächenbedarfsmodells Ostwürttemberg, welches auf den 
regelmäßigen Erhebungen der Siedlungsflächenpotenziale beruht. 

Kategorien dieser Siedlungsflächenreserven: 

Innenentwicklungspotenzial: 

- Fläche > 2.000 m²  

- überbaut/nicht überbaut/teilweise überbaut/minder- oder falschgenutzte 
Flächen/absehbar brachfallende Flächen  

- ein Flurstück, Teil eines Flurstücks oder mehrere Flurstücke  

- liegen aus städtebaulicher Sicht innerhalb des Siedlungskörpers (orientiert sich an der 
αhǊǘǎƭŀƎŜάύΣ ƪǀƴƴŜƴ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǎ {ƛŜŘƭǳƴƎǎƪǀǊǇers liegen, falls ein B-Plan 
vorhanden, die Fläche bereits voll erschlossen ist und räumlich direkt an den 
Siedlungskörper angrenzt  

Baulücke: 

- erschlossener Einzelbauplatz < 2.000 m², bei gewerblichen Einzelbauplätzen auch größer  

- liegt innerhalb oder außerhalb des Siedlungskörpers  

Außenreserve 

- nicht überbaute Fläche > 2.000 m²  

- liegt außerhalb des Siedlungskörpers 

 

Diese Potenziale sind nach Eigentümer (Stadt / Privat) in den Anlagen 3.5 bis 3.7 in Form von 
Karten und in Anlage 3.8 in Form einer Tabelle zusammengefasst. 

                                                           

24 Netto-Nǳƭƭ wŜŎƘƴŜǊ hǎǘǿǸǊǘǘŜƳōŜǊƎ нлноάΣ CŀŎǘ {ƘŜŜǘ {ŎƘǿŅōƛǎŎƘ DƳǸƴŘΣ {ǘŀŘǘ όумослсрύΣ 
Fact Sheet Waldstetten (8136079) 
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Schwäbisch Gmünd Wohnreserven gem. Netto-Null Rechner Ostwürttemberg 2023: 

 

Wohnflächenreserven nach Flächenkategorie  
(Quelle: Netto-Null Rechner Ostwürttemberg, Schwäbisch Gmünd 2023) 

Waldstetten gem. Netto-Null Rechner Ostwürttemberg 2023: 

 
Wohnflächenreserven nach Flächentyp 

 (Quelle: Netto-Null Rechner Ostwürttemberg, Waldstetten 2023) 

4.2.1 Potenziale im Innenbereich 

Da die potenziellen Bauflächen im Innenbereich jedoch bei weitem nicht vollständig zur 
Verfügung stehen, können sie auch nicht ohne Abstriche für die Berechnung zum Ansatz gebracht 
werden. Darüber hinaus gibt es Bereiche, für die aus unterschiedlichen Gründen keine Nachfrage 
besteht. Aus diesen Gründen reduzieren sich die Werte für die tatsächlich vorhandenen 
Potenziale erheblich.  

Dazu werden die Potenziale zu 100 % angerechnet, sofern sie sich im Eigentum der Stadt / 
Gemeinde befinden und zu 30% sofern sie sich in privater Hand befinden. 

4.2.1.1 Baulücken 

Baulücken sind erschlossene aber unbebaute Flächen mit einer Größe von 200 bis 2.000 m², die 
einzeln bebaubar sind. 
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Sowohl innerhalb des Stadtgebietes von Schwäbisch Gmünd als auch im Siedlungsareal der 
Gemeinde Waldstetten liegen zahlreiche Baulücken. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen 
werden, dass diese Areale innerhalb der angestrebten Geltungsdauer des rechtsgültigen 
Flächennutzungsplanes zur Verfügung stehen werden. Ein Haupthinderungsgrund ist die 
mangelnde Verkaufsbereitschaft der Eigentümer. Aber auch ein festgestellter Mangel an 
Nachfrage lässt erwarten, dass einige Lücken trotz bestehender Verkaufsbereitschaft in 
absehbarer Zeit nicht aktiviert werden können.  

4.2.1.2 Innenentwicklung 

Darüber hinaus bestehen sonstige Potenziale der Innenentwicklung. Die Chancen zur Aktivierung 
sind ähnlich einzuschätzen, wie bei den Baulücken. Dem Innenentwicklungspotential werden 
Flächen ab 2.000 m² im Innenbereich zugeordnet, die Potentiale für mehrere Gebäude bieten. 
Hier können mehrere Grundstücke zusammengefasst sein. 

Auch in Bezug auf die Innentwicklung sind einige Areale auf mittel- bis langfristige Sicht blockiert. 

4.2.1.3 Nachverdichtung, Aufstockung, Leerstand 

Im Rahmen des Wohnraumdetektors von 2020 wurden ebenfalls Potenziale zur Nachverdichtung, 
zu möglichen Aufstockungen und zum Leerstand ermittelt. Für die Stadt Schwäbisch Gmünd 
besteht hier ein weiteres Potential für 1236 Wohneinheiten, in Waldstetten für 306 
Wohneinheiten. Da diese Potenziale innerhalb der nächsten 15 Jahre kaum umsetzbar erscheinen, 
kommen sie bei der Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs nicht zum Ansatz. 

4.2.1.4 Anrechenbare Potenziale der Innenentwicklung 

Als Ansatz für die anrechenbaren Innenentwicklungspotenziale (Baulücken + sonstige 
Innenentwicklung) werden die im Nett-Null-Rechner 2023 (Raum +) angegebenen Werte aus den 
vorgenannten Gründen der Verfügbarkeit je nach Eigentumsverhältnis berechnet. Es ergeben sich 
folgende Flächengrößen: 

Potenziale: Innenentwicklung und Baulücken 

Im Netto-Null-Rechner 2023 des Regionalverbands Ostwürttemberg wurden Wohnflächen 
erhoben. Dazu werden die Potenziale zu 100 % angerechnet, sofern sie sich im Eigentum der Stadt 
/ Gemeinde befinden und zu 30% sofern sie sich in privater Hand befinden.  

Die verwendeten Daten befinden sich für den Geltungsbereich der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft in Form einer Kartendarstellung in !ƴƭŀƎŜ оΦр α.ŀǳƭǸŎƪŜƴ ǳƴŘ 
LƴƴŜƴŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇƻǘŜƴȊƛŀƭά 
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Nicht bebaute und nicht genutzte Flächen Stadt Schwäbisch Gmünd und Waldstetten 

Stadt Schwäbisch Gmünd: 

Stadt Schwäbisch Gmünd Fläche in ha Fläche in ha

Baulücken Wohnen Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 0,44 100,00% 0,4

in privatem Eigentum 26,3 30,00% 7,9

Summe 26,7 8,3

Innenentwicklung  Wohnen Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 2,8 100,00% 2,8

in privatem Eigentum 4,1 30,00% 1,2

Summe 6,9 4,0

Baulücken Mischflächen (zur Hälfte) Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 0,12 100,00% 0,1

in privatem Eigentum 9,0 30,00% 2,7

Summe 9,12 2,8

davon die Hälfte 4,56 1,4

Innenentwicklung Mischflächen (zur Hälfte) Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 0,0 100,00% 0,0

in privatem Eigentum 4,0 30,00% 1,2

Summe 4,03 1,2
davon die Hälfte 2,02 0,6

Potenzial Gesamt 40,19

Aktivierbares Potenzial 14,4 

Hinweis: Im letzten Stand der Flächennutzungsplanfortschreibung (22.03.2024) wurden noch die 
Daten des Regionalen Wohnraumdetektors (2020) herangezogen. Inzwischen liegen die neuen 
Daten des Regionalverbands Ostwürttemberg vor (Netto-Null-Rechner 2023). Das aktivierbare 
Potenzial der letzten Fassung lag bei 16,6 ha. 
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Gemeinde Waldstetten: 

Gemeinde Waldstetten Fläche in ha Fläche in ha

Baulücken Wohnen Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 0,03 100,00% 0,0

in privatem Eigentum 5,2 30,00% 1,6

Summe 5,2 1,6

Innenentwicklung  Wohnen Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 0 100,00% 0,0

in privatem Eigentum 0,6 30,00% 0,2

Summe 0,6 0,2

Baulücken Mischflächen (zur Hälfte) Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 0,2 100,00% 0,2

in privatem Eigentum 1,7 30,00% 0,5

Summe 1,9 0,7

davon die Hälfte 1,0 0,4

Innenentwicklung Mischflächen (zur Hälfte) Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 0 100,00% 0,0

in privatem Eigentum 0,5 30,00% 0,2

Summe 0,5 0,2
davon die Hälfte 0,3 0,1

Potenzial Gesamt 7,02

Aktivierbares Potenzial 2,2 

Hinweis: Im letzten Stand der Flächennutzungsplanfortschreibung (22.03.2024) wurden noch die 
Daten des Regionalen Wohnraumdetektors (2020) herangezogen. Inzwischen liegen die neuen 
Daten des Regionalverbands Ostwürttemberg vor (Netto-Null-Rechner 2023). Das aktivierbare 
Potenzial der letzten Fassung lag bei 2,5 ha. 
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4.2.2 Außenentwicklung 

Lt. den Fact-Sheets des Netto-Null-Rechner bestehen noch folgende Potenziale für die 
Wohnflächenentwicklung (vgl. Ka. 4.2). Diese Flächen sind daher im wirksamen 
Flächennutzungsplan als geplante oder bestehende Wohnbaufläche dargestellt. 

Diese werden unterteilt in die Kategorie α.ŜǎǘŀƴŘά und αtƭŀƴǳƴƎά, gem. den Darstellungen des 
FNP 2022 sowie Fortschreibungen. 

4.2.2.1 Außenreserven: Geplante Flächen 

Diese bestehenden Flächen dürfen bei der Berechnung des Bauflächenbedarfs nicht abgezogen 
werden. Es ist Aufgabe des Flächennutzungsplans, die Außenentwicklung fortzuschreiben, bzw. 
neu zu regeln.  

In der vorliegenden Flächennutzungsplanfortschreibung wurden teils vorhandene Außenreserven 
des FNP 2022 im Zuschnitt verändert, verkleinert, vergrößert oder nicht mehr weiterverfolgt. 
Aus diesem Grund wurden diese bei der Berechnung des Bedarfs nicht abgezogen und dafür in 
der Bilanz wieder als geplante Fläche mit berechnet. 

Eine Veranschaulichung der o.a. Erklärung sollen die zwei nachfolgenden Beispiele in der Infobox 
zeigen: 

Infobox Beispiel: Herlikofen 
HkW2: 

 

 

In Herlikofen befindet sich im wirksamen Flächennutzungsplan 
eine geplante Wohnbaufläche. Der östliche Bereich ist bereits 
bebaut und wird im FNP 2035 als bestehende Baufläche 
dargestellt werden. Lt. Netto-Null-wŜŎƘƴŜǊ ǎƛƴŘ ŘƛŜ ƴƻŎƘ αŦǊŜƛŜƴά 
Flächen des FNP 2022 als Außenreserven YŀǘŜƎƻǊƛŜ αtƭŀƴǳƴƎά 
geführt (jeweils rote Darstellung). Beide Flächen sind nicht im 
vollen Eigentum der Stadt und wären bei der Berechnung mit 
30% zu berücksichtigen (insgesamt: 5 ha, daher 1,53 ha 
Anrechnung). 

In der vorliegenden Flächennutzungsplanfortschreibung wird 
jedoch die östliche Fläche herausgenommen, die westliche 
jedoch geringfügig vergrößert. Insgesamt ergibt sich eine 
Verkleinerung der Fläche in diesem Bereich um 0,9 ha. Dies wird 
in der Bilanz berücksichtigt: 

 

 

Lƴ ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊ ǎƛƴŘ ŘŀƘŜǊ ŘƛŜ DŜǎŀƳǘŀǳǎǿŜƛǎǳƴƎŜƴ ƎŜƭƛǎǘŜǘ ό{ǇŀƭǘŜ αCƭŅŎƘŜ ƛƴ ƘŀάύΣ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŘƛŜ ōƛǎƘŜǊƛƎŜƴ 
5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ ό{ǇŀƭǘŜ αŘŀvon im FNP 2022) sowie die vergleichende Bilanz (Spalte Bilanz +/-). Daraus 
ergibt sich im Ergebnis folgende Gesamtsumme der Flächenausweisung in Schwäbisch Gmünd: 

 

 

Würden die Außenreserven daher bei der Bedarfsberechnung abgezogen, wären diese dann der 
tatsächlichen Neuausweisung im Vergleich zum FNP 2022 gegenüberzustellen (Spalte Bilanz +/-). 
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Andernfalls, werden diese nicht abgezogen sind sie mit der Gesamtausweisung zu vergleichen (Spalte 
Fläche in ha).Diese Außenreserven werden daher nicht abgezogen werden. Es ist Aufgabe des 
Flächennutzungsplans, die Außenentwicklung fortzuschreiben, bzw. neu zu regeln.  

Lƴ ŘŜǊ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ǿƛǊŘ ŀǳǖŜǊŘŜƳ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ό{ǇŀƭǘŜ αŘŀǾƻƴ ƛƳ Cbt нлннάύΣ Řŀǎǎ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ 31,9 ha (inkl. 
50% der Mischflächen) eben diese Außenreserven darstellen. Hier sind auch Flächen berücksichtigt, die 
im Netto-Null-Rechner 2023 nicht auftauchen, wie z.B. nachfolgende Flächen im Bereich Gmünd Stadt, 
Umnutzung ehemaliger Gewerbeflächen oder Fl. für Gemeinbedarf: 

  

Die Außenreserven sind in der Anlage in den Themenkarten оΦс α!ǳǖŜƴǊŜǎŜǊven (Planflächen des 
Cbt нлннύά ǳƴŘ оΦт α!ǳǖŜƴǊŜǎŜǊǾŜƴ ό.ŜǎǘŀƴŘǎŦƭŅŎƘŜƴ ŘŜǎ Cbt нлннύά kartographisch und in der 
!ƴƭŀƎŜ оΦуΦ ¢ŀōŜƭƭŜΥ α½ǳǎŀƳƳŜƴŦŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ tƻǘŜƴȊƛŀƭŜ ŘŜǎ bŜǘǘƻ-Null-wŜŎƘƴŜǊǎ нлноά 
dargestellt. 

Übersicht Außenreserven: Geplante Flächen 

Nachfolgend werden diese Potenziale des Netto-Null-Rechners genauer betrachtet, dabei sind die 
Außenreserven (geplante Wohnbauflächen des wirksamen Flächennutzungsplans) markiert: 

Eine Zusammenschau dieser Flächen im Vergleich zur vorliegenden 
Flächennutzungsplanfortschreibung befindet sich in der Themenkarte α!ǳǖŜƴǊŜǎŜǊǾŜƴ Planungά 
(Anlage 3.6) 

Schwäbisch Gmünd 

Fläche Information Fläche 
Netto-Null-
Rechner 

Wetzgau Rehnenhof   

 

Im Flächennutzungsplan 2035 als geplante 
Wohnbaufläche 

WzW1 

1,06 ha 

 

 

Lindach   

 

Im Flächennutzungsplan 2035 als geplante 
Wohnbaufläche in verkleinerter Form 
(2,7ha) 

LiW2 

3,94 ha 
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Fläche Information Fläche 
Netto-Null-
Rechner 

 

Herlikofen   

 

Im Flächennutzungsplan 2035 als geplante 
Wohnbaufläche in verkleinerter Form 
(4,1ha) 

HkW2 

 

5,05 ha 

 

Hussenhofen   

 

Im Flächennutzungsplan 2035 als geplante 
Wohnbaufläche 

1,82 ha 

 

Oberbettringen   

 

Im Flächennutzungsplan 2035 als geplante 
Wohnbaufläche  

 

(Die gelb markierten Bereiche sind im Netto-
Null-Rechner als Innenentwicklungs-
potenzial geführt) 

Teilbereiche 
gesamt: 
4,78ha qm 

 

 

2,74 ha 

Bargau   

 

 

Im Flächennutzungsplan 2035 als geplante 
Wohnbaufläche in verkleinerter Form 
(1,9ha) 

 

3,05 ha 

Straßdorf   

 

Emerland: Im Flächennutzungsplan 2035 als 
geplante Wohnbaufläche 

(Hinweis: Die gelb markierten Bereiche sind 
im Netto-Null-Rechner als 
Innenentwicklungs-potenzial geführt) 

1 ha  

 

 

 

2,8 ha  

 

Weiler i.d.B.   
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Fläche Information Fläche 
Netto-Null-
Rechner 

 

Im Flächennutzungsplan 2035 als geplante 
Wohnbaufläche in vergrößerter Form 

 

0,71 ha 

Waldstetten: 

Fläche Information Fläche Netto-Null-Rechner 

Waldstetten   

 

West: wird nicht mehr 
weiterverfolgt. 

Ost: Im Flächennutzungsplan 
2035 als geplante 
Wohnbaufläche in 
vergrößerter Form 

Süd: weiterhin als geplante 
Baufläche 

Bestand (blau), wird wieder 
als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. 

 

West: 1,29 ha 

 

Ost: 1,53 ha 

 

Süd: 1,09 ha 

 

Bestand: 0,76 ha 

 

Weilerstoffel   

Keine Außenreserven - - 

Wißgoldingen   

 

Im Flächennutzungsplan 2035 
als geplante Wohnbaufläche 
in vergrößerter Form 

1,34 ha 
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4.2.2.2 Außenreserven: Bestandsflächen 

Gem. den o.g. Ausführungen bzgl. Außenreserven Bestandsflächen wird deutlich, dass auch 
CƭŅŎƘŜƴ ƛƳ .ŜǎǘŀƴŘ ǳƳƎŜƴǳǘȊǘ ǿǳǊŘŜƴΣ ŘƛŜ ŘŜƳƴŀŎƘ ƛƴ ŘŜǊ .ƛƭŀƴȊ ƴƛŎƘǘ ŀƭǎ αƴŜǳά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴŜ 
Flächen auftauchen. Es wird darauf hingewiesen, dass auch in diesen Bestandsflächen der 
Außenreserven Flächen enthalten sind, welche in der vorliegenden 
Flächennutzungsplanfortschreibung wieder aufgegriffen werden oder sogar aus der Planung 
herausgenommen werden. Dies wird im Folgenden beispielhaft verdeutlicht. 

Nachfolgend wird eine Auswahl dieser Potenziale des Netto-Null-Rechners genauer betrachtet, 
ŘŀōŜƛ ǎƛƴŘ ŘƛŜ !ǳǖŜƴǊŜǎŜǊǾŜƴ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α.ŜǎǘŀƴŘά ό.ŜǎǘŀƴŘǎŦƭŅŎƘŜƴ ŘŜǎ ǿƛǊƪǎŀƳŜƴ 
Flächennutzungsplans) markiert: 

Fläche Information Fläche 
Netto-Null-
Rechner 
2023 

Schwäbisch Gmünd   

 

Diese Fläche wird im Netto Null Rechner 
ŀƭǎ !ǳǖŜƴǊŜǎŜǊǾŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α.ŜǎǘŀƴŘά ŀƭǎ 
Mischbaufläche geführt, mit dem 
Verweis, dass sie aus dem FNP entfernt 
werden soll. 

Die Fläche wird in der vorliegenden 
Fortschreibung als Grünfläche 
dargestellt. 

Diese Fläche ist daher nicht als Potenzial 
berücksichtigt werden. 

3,1 ha 

 

 

Oberbettringen   

 

Diese Fläche wird im Netto Null Rechner 
ŀƭǎ !ǳǖŜƴǊŜǎŜǊǾŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α.ŜǎǘŀƴŘά ŀƭǎ 
Wohnbaufläche geführt. 

Die Fläche wird in der vorliegenden 
Gesamtfortschreibung als geplante 
Wohnbaufläche dargestellt. 

Diese Fläche ist daher nicht als Potenzial 
berücksichtigt werden. 

1,8 ha 

Eine Zusammenschau dieser Flächen im Vergleich zur vorliegenden 
Flächennutzungsplanfortschreibung befindet sich in der Themenkarte bzgl. Außenreserven 
Bestand (Anlage 3.7). 
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.ŜǘǊŀŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ !ǳǖŜƴǊŜǎŜǊǾŜƴ α.ŜǎǘŀƴŘά 

In nachfolgender Tabelle werden informativ die Außenreserven gem. Netto-Null-Rechner 2023 
aufgeführt, die unter der Kategorie α.ŜǎǘŀƴŘά (FNP 2022) geführt werden. Diese werden 
aufgrund o.g. Ausführungen nicht vom Bedarf abgezogen. 

Außenreserven Schwäbisch Gmünd 

Stadt Schwäbisch Gmünd Fläche in ha Fläche in ha

Außenreserven (Wohnen) Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 2,59 100,00% 2,6

in privatem Eigentum 1,2 30,00% 0,4

Summe 3,8 2,95

Außenreserven Mischfächen (zur Hälfte) Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 0 100,00% 0,0

in privatem Eigentum 3,8 30,00% 1,1

Summe 3,8 1,1

davon die Hälfte 1,88 0,56

Potenzial Gesamt 5,67

Aktivierbares Potenzial 3,5

 

!ǳǖŜƴǊŜǎŜǊǾŜƴ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α.ŜǎǘŀƴŘάΣ bŜǘǘƻ-Null-Rechner 2023 

Außenreserven Waldstetten 

Vgl. Ausführungen Kap. 4.2.2 oben. 

 

Gemeinde Waldstetten Fläche in ha Fläche in ha

Außenreserven (Wohnen) Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 0,00 100,00% 0,0

in privatem Eigentum 5,2 30,00% 1,6

Summe 5,2 1,6

Außenreserven Mischfächen (zur Hälfte) Anrechnung Potenzial

im Eigentum der Stadt/Gemeinde 0 100,00% 0,0

in privatem Eigentum 0,0 30,00% 0,0

Summe 0,0 0,0

davon die Hälfte 0,00 0,0

Potenzial Gesamt 5,24

Aktivierbares Potenzial 1,6

 

!ǳǖŜƴǊŜǎŜǊǾŜƴ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α.ŜǎǘŀƴŘάΣ bŜǘǘƻ-Null-Rechner 2023 
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4.2.2.3 Außenreserven: Zusammenfassung und Bilanz 

Lt. den Fact-Sheets des Netto-Null-Rechner bestehen noch folgende Potenziale für die 
Wohnflächenentwicklung (vgl. Ka. 4.2). Diese Flächen sind daher im wirksamen 
Flächennutzungsplan als geplante oder bestehende Wohnbaufläche dargestellt. 

 

Außenreserven laut Netto-Null-Rechner, Fact Sheet: 

Stadt Schwäbisch Gmünd 25,8 ha 

Gemeinde Waldstetten 6,9 ha 

Summe 32,7 ha 

(Daten Netto-Null-Rechner 2023, Fact Sheet) 

Bilanz Schwäbisch Gmünd  

Von den Außenreserven für Wohnen (Netto-Null-Rechner 2023), die im Flächennutzungsplan 
2022 als geplante Wohnbauflächen dargestellt waren, wird der Großteil weiterhin als geplante 
Wohnbaufläche dargestellt. Ca. 3,1 ha werden nicht mehr weiterverfolgt. (Bargau westlicher 
Bereich Gschleif (-1,1ha), östlicher Bereich Herlikofen Gmünder Feld (-0,9ha), Lindach westlicher 
Bereich Iltisfeld(-0,8)). Auch die Fläche östl. Hangendeinbach (0,3ha) (im Netto-Null-Rechner nicht 
enthalten) wird nicht weiterverfolgt. (vgl. auch Kap. 4.4 und Tabelle Kap. 4.5.3, sowie die 
kartografischen Darstellungen der Anlage 3.6). 

 

Folgende Wohnbauflächen (inkl. 50% der gemischten Bauflächen) werden in Schwäbisch 
Gmünd ausgewiesen: 

Wohnbaufläche gesamt 72,2 ha 

Davon Reserven (Außenreserven / Innenentwicklung) oder Herausnahmen 31,9 ha 

Neuausweisung 40,2 ha 

Hinweis: Flächen wurden in Quadratmetern berechnet, daher ergeben sich bei der Angabe in Hektar ggf. Rundungsfehler. 

 

 

Bilanz Waldstetten 

Insgesamt werden 8,8 ha geplante Wohnbauflächen dargestellt.  

Für den Ort Waldstetten selbst (ohne Teilorte) ergibt sich daraus eine Bilanz von + 1,4 ha im 
Vergleich zum wirksamen Flächennutzungsplan: 

 

Vergrößerung im WaW5 Stöckich um +1,0 ha, 

neue Fläche WaW1 (Erweiterung Lauch) +2,5ha, 

Herausnahme der Fläche WaW7 (Pfefferweg/Herzenklinge)ς 1,3 ha, 

und Herausnahme der bestehenden Wohnbauflächen westl. des Freibads: -0,8 ha 

Teilorte: 

Die Fläche in Wißgoldingen wird vergrößert: + 0,7 ha, 

Zusätzliche Fläche in Weilerstoffel: + 0,5 ha. 

Insgesamt betrachtet werden ca. 2,1 ha nicht mehr weiter verfolgt, die tatsächliche 
Neuausweisung im Vergleich zum wirksamen Flächennutzungsplan (unter Berücksichtigung der 
herausgenommenen Flächen (-2,1 ha) beträgt daher: 2,6 ha. (vgl. auch Tabelle Kap. 4.5.3 sowie 
die kartografischen Darstellungen der Anlage 3.6). 
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Folgende Wohnbauflächen (inkl. 50% der gemischten Bauflächen) werden in Waldstetten 
ausgewiesen: 

Wohnbaufläche gesamt 8,8 ha 

Davon Reserven (Außenreserven / Innenentwicklung) oder Herausnahmen 6,2 ha 

Neuausweisung 2,6 ha 

Hinweis: Flächen wurden in Quadratmetern berechnet, daher ergeben sich bei der Angabe in Hektar ggf. Rundungsfehler. 

 

4.3 Bedarf für Wohnbauflächen 

4.3.1 Rechenweg 

Der Bedarf für Wohnbauflächen errechnet sich nach dem Hinweispapier des Landes. 

4.3.1.1. Ermittlung des fiktiven Einwohnerzuwachses (EZ1)  

Der Bedarf entsteht durch Belegungsdichterückgang auf der Basis der Einwohnerzahl zum 
Zeitpunkt der Planaufstellung (0,3 % / Jahr). 

Als Planungszeitraum wird der Zeitpunkt der zugrunde gelegten Zahlenbasis (2020) bis zum 
Zieljahr des Flächennutzungsplanes 2035 = 15 Jahre angenommen. 

Danach kann der fiktive Einwohnerzuwachs wie folgt berechnet werden: 

EZ1 =     EW x 0,3 x Laufzeit des FNP (15 Jahre) 
                                            100 

4.3.1.2. Ermittlung der prognostizierten Einwohnerentwicklung (EZ2) 

Für die Stadt Schwäbisch Gmünd erfolgt die Berechnung auf Basis einer eigenen Prognose. Zur 
Begründung, warum nicht auf die Zahlen des statistischen Landesamtes zurückgegriffen wurde, 
siehe Kap. 3.4.4. 

Für die Stadt Schwäbisch Gmünd besteht ein erheblicher Einpendlerüberschuss. Vor allem das in 
ŘƛŜ ½ǳƪǳƴŦǘ ƎŜǊƛŎƘǘŜǘŜ tǊƻƧŜƪǘ αTechnologiepark Grüner Wasserstoff !ǎǇŜƴά ǿƛǊŘ ŘƛŜǎŜƴ 
Überschuss auf mittlere bis lange Sicht erheblich verstärken.  

 

 

Tabelle: Pendlersaldo von 2011 bis 2022 (Stala) 
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Für einen Teil der Einpendler besteht der Wunsch, an den Arbeitsort zu ziehen. Dies würde für die 
betroffenen Arbeitskräfte bzw. deren Familien eine erhebliche Entlastung bedeuten. Die täglich 
zurückgelegte Pendelstrecke würde sich auf ein Minimum reduzieren. Es wäre mehr Zeit übrig für 
Familie, Ehrenamt oder sonstige Freizeit. Gleichzeitig senkt dies die Belastung für das Klima und 
die Umwelt im Allgemeinen durch die eingesparte Energie. 

Die Ermöglichung eines Zuzugs von Arbeitskräften zur Stärkung der Gewerbebetriebe ist sowohl 
ŦǸǊ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ DŜǿŜǊōŜōŜǘǊƛŜōŜ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŦǸǊ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ α!ǎǇŜƴά Ǿƻƴ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎΦ 

Der Zuzug von Menschen, die bereits durch die Arbeit gewissermaßen verwurzelt sind, stärkt 
zudem das soziale Gefüge der Stadt einschließlich der Teilorte. 

Geht man davon aus, dass während der Laufzeit der Flächennutzungsplanung etwa 10 % der 
Einpendler an ihren Arbeitsort ziehen, ergibt sich ein Zuzug von 1.631 Arbeitskräften. Da die 
übersiedelnden Arbeitskräfte aber in diesem Fall zumindest zum Teil Familien gründen oder 
Angehörige mitbringen werden, kann diese Zahl verdoppelt werden. In der weiteren Betrachtung 
wird also für die Stadt Schwäbisch Gmünd statt des Wertes EZ2 nach Hinweispapier ein Wert von 
3.262 EW in die Berechnungstabelle eingesetzt. 

Durch die Berücksichtigung durch die anzusiedelnden Einpendler vergrößert sich dieser Zuwachs 
Der Wert von 10% (jede zehnte pendelnde Person zieht an den Arbeitsort) ist aufgrund der 
Funktion als Mittelzentrum durchaus realistisch (Hinweis: für die Berechnungen im Vorentwurf 
wurden einst 15% veranschlagt, dieser Wert wurde auf 10% reduziert). 

Für Waldstetten werden die Zahlen aus der Vorausrechnung des Statistischen Landesamts 
verwendet, diese wurden jedoch korrigiert, da die Vorausrechnung die tatsächliche Entwicklung 
bereits jetzt (im Jahr 2023) um 179 Einwohner unterschätzt. 

 

4.3.1.3 Ermittlung des durch den Belegungsdichterückgang und die 
Einwohnerentwicklung insgesamt erforderlichen Wohnbauflächenbedarfs durch Addition 

 

Ermittelter Einwohnerzuwachs (EZ) = EZ1 + EZ2 

 

4.3.1.4 Ermittlung des Flächenwertes über die Orientierungswerte zur 
Bruttowohnmindestdichte 

Gemäß Regionalplan der Region Ostwürttemberg wird der Stadt Schwäbisch Gmünd eine 
Mindestdichte von 60 EW/h zugewiesen.  

Für Waldstetten als sonstige Gemeinde werden die vorgegebenen 50 EW/ha unverändert 
übernommen. 

Damit kann die Ermittlung des Flächenbedarfes gemäß der folgenden Tabelle vorgenommen 
werden Von dem ermitteltŜƴ ǊŜƭŀǘƛǾŜƴ .ŜŘŀǊŦ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ ƛƴ YŀǇΦ пΦн αCƭŅŎƘŜƴǇƻǘŜƴǘƛŀƭŜά 
dargestellten Innenpotenziale abgezogen. 
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4.3.2 Ergebnis 

Die Ergebnisse sind den folgenden Tabellen zu entnehmen:  

 

Tabelle: Wohnbauflächenbedarfsberechnung Stadt Schwäbisch Gmünd 

 

Hinweis: Im letzten Stand der Flächennutzungsplanfortschreibung (22.03.2024) wurden noch die 
Daten des Regionalen Wohnraumdetektors (2020) herangezogen. Inzwischen liegen die neuen 
Daten des Regionalverbands Ostwürttemberg vor (Netto-Null-Rechner 2023). Das aktivierbare 
Potenzial der letzten Fassung lag bei 16,6 ha, der absolute Wohnbauflächenbedarf bei 84,3 ha. 

 

 



Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd ς Waldstetten 
Begründung Seite 51 

 

Tabelle: Wohnbauflächenbedarfsberechnung Gemeinde Waldstetten 

 

Hinweis: Im letzten Stand der Flächennutzungsplanfortschreibung (22.03.2024) wurden noch die 
Daten des Regionalen Wohnraumdetektors (2020) herangezogen. Inzwischen liegen die neuen 
Daten des Regionalverbands Ostwürttemberg vor (Netto-Null-Rechner 2023). Das aktivierbare 
Potenzial der letzten Fassung lag bei 2,5 ha, der absolute Wohnbauflächenbedarf bei 4,7 ha. 
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4.3.3 Vergleichende Bedarfsberechnung gem. Regionalplanfortschreibung 2035 

Mit der Fortschreibung des Regionalplans existiert ein weiteres Berechnungsmodell. Im 
Folgenden werden die Berechnungen als vergleich anhand dieser Methoden durchgeführt.  

Gem. dem Textteil zum Regionalplan 2035 (Beschluss der Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Ostwürttemberg 17.07.2024) ist gem. YŀǇƛǘŜƭ нΦпΦр αCƭŅŎƘŜƴōŜǊŜŎƘƴǳƴƎ ŦǸǊ 
²ƻƘƴŜƴά αȊǳǊ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘŜǎ CƭŅŎƘŜƴōŜŘŀǊŦǎ ŦǸǊ ŘƛŜ Cǳƴƪǘƛƻƴ ²ƻƘƴŜƴ ώΧϐ ŘŜǊ ƧŜǿeilige Bedarf 
im Rahmen der Bauleitplanung, vorrangig gemäß regionalem Wohnraumbedarfsmodell, 
nachzuweisen. Eine etwaige Abweichung ist von der Gemeinde zu begründen. Erfolgt die 
Ermittlung des erforderlichen Flächenbedarfs im Rahmen der Flächennutzungsplanung nicht 
anhand der regionalen Bedarfsmodells, sind die Mindestbruttowohndichten aus PS 2.4.2 als 
¦ƳǊŜŎƘƴǳƴƎǎŦŀƪǘƻǊ Ȋǳ DǊǳƴŘŜ Ȋǳ ƭŜƎŜƴΦά 

4.3.3.1 Wohnraumbedarfsmodell nach Bedarfstyp (Erklärung) 

Auszug aus PS 2.4.5 Regionalplan 2035 (Beschluss 17.07.2024): 

αόмύ ½ Die Ermittlung des jeweiligen Flächenbedarfs für die Funktion Wohnen erfolgt zweistufig: 

1. Einordnung der Gemeinde in einen Bedarfstyp und 

2. Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs anhand des jeweiligen Typs 

(2) Z Für die Einordnung in den Bedarfstyp sind folgende drei Faktoren relevant: 

1. Expansions-Quote = Realisierte Außenentwicklungsflächen / realisierte 
Innenentwicklungsflächen  

2. Dichte-Quote = Summe der realisierten Flächen / Bevölkerungssaldo  

3. Innenentwicklungsquote = realisierte Innenentwicklungsflächen / Summe des 
Innenentwicklungspotenzials 

Auf Basis dieser drei Kenngrößen erfolgt die Typeneinordnung diesem Schema: 

 

Für die jeweiligen Bedarfstypen wird folgende Flächenbedarfsberechnung angesetzt: 

 

 

(3) Z Für Zentrale Orte und Siedlungsbereiche gelten folgende Zuschläge:  

ω aƛǘǘŜƭȊŜƴǘǊŜƴΥ Ҍ мр҈  

ω ¦ƴǘŜǊȊŜƴǘǊŜƴΥ Ҍ мл҈  

ω YƭŜƛƴȊŜƴǘǊŜƴκ {ƛŜŘƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜΥ Ҍ р҈  

(4) Z Potenziell aktivierbare Bestandspotenziale sind vom errechneten Bedarf abzuziehenΦά 
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4.3.3.2 Bedarf nach Wohnraumbedarfsmodell in Schwäbisch Gmünd 

Nach Rücksprache mit dem Regionalverband ist Schwäbisch Gmünd in den Bedarfstyp α¢ȅǇ 1ά 
einzuordnen. 

Berechnungen in der Stellungnahme des Regionalverbands Ostwürttemberg (Schreiben vom 
03.06.2024): 

α9ƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘŜǎ CƭŅŎƘŜƴōŜŘŀǊŦsmodells des Regionalverbands Ostwürttemberg ergibt sich im 
Zuge der nächsten 15 Jahre für die Gemarkung Schwäbisch Gmünd ein Flächenbedarf von 105,5 
ha (maximal 105,5 ha) für Brutto-Wohnbauland.ά 

Vom Brutto-Wohnbauflächenbedarf sind lt. Stellungnahme vorhandene Wohnbaupotenziale 
abzuziehen. Der Regionalverband Ostwürttemberg setzt hierfür die 2023 erhobenen 
Siedlungsflächenreserven an, wobei 50% der privaten Potenziale und 100% der kommunalen 
Potenziale in die Berechnung einbezogen werden.  

αFür Schwäbisch Gmünd ergibt sich somit ein vorhandenes Potenzial von rd. 37,3 ha (7,6 ha 
ƪƻƳƳǳƴŀƭ όмлл҈ύΣ нфΣт Ƙŀ ǇǊƛǾŀǘ όрл҈ύ ǳƴŘ ƧŜǿŜƛƭǎ ƛƴƪƭΦ рл҈ ŘŜǊ aƛǎŎƘƎŜōƛŜǘǎŦƭŅŎƘŜƴύάΦ 

Somit hat wurde nach Regionalem Modell ein Netto-Bedarf von 68,2 ha berechnet: 

 

Da hier Außenreserven inkl. der im Flächennutzungsplan 2022 dargestellten geplanten Bauflächen 
als Potenzial (Kommunal zu 100% oder privat zu 50%) vom Bedarf abgezogen wurden kann weder 
die tatsächliche Ausweisung 72,2 ha als auch die Neuausweisung im Vergleich zum 
Flächennutzungsplan 2022 von 40,2 ha (jeweils inkl. gemischte Bauflächen) gegenübergestellt 
werden (vgl. Ausführungen in Kap. 4.2.2). 

Die Innenentwicklungspotenzialflächen und Bauflächen wurden bei der Bedarfsberechnung (Kap. 
(Kommunal zu 100% oder privat zu 50%) jeweils berücksichtigt und vom Bedarf abgezogen. 

Würden die Außenreserven abgezogen, wären diese dann der tatsächlichen Neuausweisung im 
Vergleich zum FNP 2022 gegenüberzustellen. Andernfalls, werden diese nicht abgezogen sind sie 
mit der Gesamtausweisung zu vergleichen: 

 
Tabelle: Gegenüberstellung Bedarf und Bilanz mit und ohne Berücksichtigung Außenreserven, Schwäbisch Gmünd 

In der vorliegenden Flächennutzungsplanfortschreibung wurden teils vorhandene Außenreserven 
im Zuschnitt verändert, verkleinert, vergrößert oder nicht mehr weiterverfolgt. Aus diesem 
Grund wurden diese bei der Berechnung des Bedarfs nicht abgezogen und dafür in der Bilanz 
wieder als geplante Fläche mit berechnet. 
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4.3.3.3 Bedarf nach Wohnraumbedarfsmodell in Waldstetten 

Nach Rücksprache mit dem Regionalverband ist die Gemeinde Waldstetten in den Bedarfstyp 
α¢ȅǇ пά einzuordnen. 

Berechnungen in der Stellungnahme des Regionalverbands Ostwürttemberg (Schreiben vom 
03.06.2024): 

Nach demselben Modell ergibt sich für die Gemarkung Waldstetten ein Bruttobedarf von 7,5 ha 
(maximal 11,1 ha) für Wohnbauland. Vom Brutto-Wohnbauflächenbedarf sind vorhandene 
Wohnbaupotenziale abzuziehen. Der Regionalverband Ostwürttemberg setzt hierfür die 2023 
erhobenen Siedlungsflächenreserven an, wobei 50% der privaten Potenziale und 100% der 
kommunalen Potenziale in die Berechnung einbezogen werden. Das bestehende Potenzial beläuft 
sich auf 6,8 ha. In der Stellungnahme wird die 11,1 ha Bruttobedarf zugrunde gelegt. Demnach 
ergibt sich ein Netto-Bedarf von 4,3 ha: 

 

Gem. o.g. Ausführungen wird auch hier eine Gegenüberstellung einer Berechnung mit und einer 
Berechnung ohne Außenreserven gegenübergestellt: 

 
Tabelle: Gegenüberstellung Bedarf und Bilanz mit und ohne Berücksichtigung Außenreserven, Waldstetten 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Gemeinde Waldstetten auch eine 
ǊŜƎƛƻƴŀƭǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜ Cǳƴƪǘƛƻƴ ŀƭǎ αǿŜƛǘŜǊŜǊ {ƛŜŘƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘά ŦǸǊ ŘƛŜ ±D {ŎƘǿŅōƛǎŎƘ DƳǸƴŘ ς 
Waldstetten zugewiesen wurde. Außerdem zählt Waldstetten zu den Randzonen um die 
Verdichtungszone Stuttgart und als Gemeinde mit Konzentrationsfunktion außerhalb der 
Entwicklungsachse (Regionalplan 2035 / LEP). Des Weiteren verzichtet die Gemeinde auf zwei 
Bauflächen des Flächennutzungsplans 2022 und setzt dafür auf eine weitere Siedlungsfläche als 
Arrondierung des Siedlungsrandes (WaW1) und auf mäßige Vergrößerungen der bisherigen 
geplanten Wohnbauflächen. Zusätzlich soll auch in dem Weilerstoffel eine akzeptable Entwicklung 
von 0,5 ha zugestanden werden. 
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4.3.4 vorliegende Bewerbungen für Bauplätze 

Zum Stand 10.03.2021 lagen der Stadt insgesamt folgende Bewerberzahlen für Bauplätze vor. 
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Stadtteile auf: 

Ortsteil Anzahl 

Bargau 338 

Bettringen 408 

Degenfeld 85 

Großdeinbach 329 

Wustenriet 42 

Herlikofen 298 

Hussenhofen 255 

Innenstadt 398 

Lindach 292 

Rechberg 156 

Rehnenhof/Wetzgau 346 

Straßdorf 408 

Weiler  176 

 

In der Summe liegen damit 3831 Bewerbungen für alle zurzeit ausgelobten Baugebiete vor. 
Allerdings sind darin zahlreiche Mehrfachbewerbungen enthalten. Bereinigt sind 933 
Bewerbungen zu verzeichnen. Da sich in der Regel Familien oder Paare bewerben, ist bei 2,0 
EW/WE in den kommenden drei bis vier Jahren mit 1866 EW in den neuen Baugebieten zu 
rechnen. Hochgerechnet auf die Gesamtlaufzeit des FNP bedeutet dies eine Zahl von 7.997 EW, 
eine Zahl, die dem Wert der Bedarfsberechnung in der Tabelle 
αWohnbauflächenbedarfsberechnung Stadt Schwäbisch Gmündά im vorigen Kapitel sehr 
nahekommt. 

Für die Gemeinde Waldstetten liegen zum Stand 27.05.2021 folgende Bewerberzahlen für 
Bauplätze vor. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Gemeindeteile auf (teilweise sind 
Mehrfachnennungen für zwei oder drei Gemeindeteile vorhanden): 

Gemeindeteil Anzahl 

Waldstetten 224 

Weilerstoffel 44 

Wißgoldingen 53 
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4.4 Reflektion des Ergebnisses und Fazit 

In Kapitel 4.2.2 wurde für die Stadt Schwäbisch Gmünd eine Reserve an Wohnbauflächen im 
Außenbereich (innerhalb der geplanten Bauflächen des rechtskräftigen FNP) von ca. 28 ha 
ermittelt von denen noch 19 ha zur Verfügung stehen. Lt. den derzeitigen Prognosen reichen 
diese Flächen nicht aus, um den städtischen Bedarf von etwa 86,5 ha (anhand Daten Netto-Null-
Rechner aktualisiert) bis zum Zieljahr 2035 zu decken. Insgesamt werden durch die vorliegende 
Planung (Mischbauflächen zur Hälfte mit eingerechnet) ca. 72,2 ha Wohnbaufläche ausgewiesen. 
Davon sind bereits 31,9 ha aus dem wirksamen Flächennutzungsplan übernommen (teilweise 
auch Bestandsflächen). 40,2 ha werden neu ausgewiesen. 

Die Vorausschau zeigt, dass die bereitgestellten Areale für eine Wohnbebauung rechtzeitig einer 
Erweiterung bedürfen. Dies unter der Voraussetzung, dass die Stadt im dargestellten Maß 
kontinuierlich weiterwächst und die Verfügbarkeit der Innenpotenziale sich nur gering ändern 
werden.  

Entgegen den Prognosen des Statistischen Landesamtes hat sich jedoch die Einwohnerzahl der 
Stadt Schwäbisch Gmünd in den letzten Jahren erheblich vergrößert. 

Aus diesen Gründen kann davon ausgegangen werden, dass die beobachtete Zunahme sich 
zumindest für die verbleibende Laufzeit des Flächennutzungsplanes weiter fortsetzen wird; damit 
kann das Mittelzentrum seiner Siedlungsfunktion gerecht werden. Das Ergebnis des Zensus 2022 
bestätigt das Wachstum (EW: 63.449, daher +2%). 

Es wird allgemein empfohlen, über eine möglichst hohe und der Umgebung angepasste 
Nutzungsdichte das Ausmaß neu beanspruchter Bodenfläche gering zu halten. 

Für Waldstetten bestehen noch Außenreserven im Umfang von ca. 6,2 ha. Davon werden jedoch 
im Weiteren 2,1 ha aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen. Die Gemeinde hält seit 
vielen Jahren ihre Einwohnerzahl relativ konstant. Auch die Vorausrechnung lässt erwarten, dass 
dies weiterhin so bleiben wird. Dennoch ist eine Neuordnung im Zuge der Aufstellung des 
Flächennutzungsplans aus städtebaulichen Gründen sinnvoll. 

Die tatsächlichen Ausweisungen an Wohnbauflächen insgesamt wurden dabei unter dem 
errechneten Bedarf ausgewiesen, um der Maßgabe nach zurückhaltenden Flächenausweisungen 
Rechnung zu tragen. 

In der vorliegenden Flächennutzungsplanfortschreibung wurden teils vorhandene Außenreserven 
im Zuschnitt verändert, verkleinert, vergrößert oder nicht mehr weiterverfolgt. Aus diesem 
Grund wurden diese bei der Berechnung des Bedarfs nicht abgezogen und dafür in der Bilanz 
wieder als geplante Fläche mit berechnet. 

Hierzu wird insbesondere auf die Ausführung in Kapitel 4.2.2 verwiesen. 

4.5 Geplante Wohnbauflächen 

Bei den Wohnbauflächen erfolgte eine Prioritätensetzung hinsichtlich der zeitlichen Entwicklung. 
Schon begonnene oder vordringliche Verfahren wurden in die erste Priorität eingeordnet. Flächen 
der zweiten Priorität sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt angegangen werden. Wenn die 
Nachfrage geringer als erwartet ausfällt, werden einige Flächen unter Umständen gar nicht vor 
2035 begonnen. Auf diese Weise soll eine nachfragegerechte Entwicklung stattfinden. Allerdings 
ist die Prioritätensetzung nicht bindend, denn auch die Grundstücksverfügbarkeit bestimmt die 
zeitliche Entwicklung. Alle Flächen sind aber in der hier vorliegenden Arbeit gleichwertig 
dargestellt. 
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4.5.1 Wohn- und Mischbauflächen in Schwäbisch Gmünd  

Im Folgenden werden noch einmal alle geplanten Wohn- und Mischbauflächen ς sortiert nach 
ihrer Nummerierung ς einzeln erläutert. 

Gmünd, Stadt 

GdW4, GdW13, GdM4     Wohnen / Mischbaufläche 

 

FNP 2022 FNP 2035 

 

 

 

GdW4) Gmünd, Kaffeeberg     Wohnen 

Die Flächen zwischen der Mutlanger Straße, dem Kaffeebergweg und der Franz-Konrad-Straße 
bilden eine Lücke innerhalb von bebauten Bereichen. Diese soll nun durch Wohnbebauung 
geschlossen werden. Der Gehölzbestand innerhalb der Fläche sollte jedoch in die weitere Planung 
als solcher eingebunden werden. Es liegt eine mittelbare Waldbetroffenheit 
(Waldabstandsregelung) vor. Dies ist zu beachten und in der nachgelagerten Bebauungsplanung 
zu konkretisieren. 

 

GdW13) Hofgut Becherlehen     Wohnen 

Im Bereich des Hofguts Becherlehen, sollen weitere Wohnbauflächen entstehen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist bereits gefasst. 

 

GdM4) Gmünd, Becherlehen II     Mischbaufläche 

In diesem Bereich befindet sich derzeit ein Autohändler, weiter südlich eine ehemalige Gießerei. 
Derzeit bereitet die Stadt für die Fläche eine Ausschreibung für ein neues städtebauliches Konzept 
vor. 5ƛŜǎŜ CƭŅŎƘŜ αbǀǊŘƭƛŎƘŜǎ {ǘŀŘǘǘƻǊκ DŀǘǘŜǊά ist an die αwŀƘƳŜƴǇƭŀƴǳƴƎ bƻǊŘǎǘŀŘǘά ŀƴƎŜǇŀǎǎǘΦ 
Längerfristiges Ziel ist dort die Neugestaltung des nördlichen Stadteingangs.  
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GdW12) Wohnen an der Rems: zwischen Rems und Lorcher-Straße, westlich des Bahnhofs, 

GdM2) Wohnen an der Rems, nördlich der Lorcher-Straße, westlich des Bahnhofs  

 

FNP 2022 FNP 2035 

 

 

 

In der Gmünder Weststadt bestehen weitere Innenentwicklungspotenziale, die für das Wohnen 
bereitgestellt werden sollen.  

In diesen Gebieten soll Wohnbauentwicklung stattfinden. Im gültigen Flächennutzungsplan sind 
die Flächen bereits als bestehende Bauflächen dargestellt, jedoch mit einer jeweils anderen 
Flächenwidmung. Für die Fläche GdW12 sollte im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung die 
im Hinblick auf die Benachbarung zu den bestehenden Gewerbegebieten bzw. zu den 
Sportanlagen die immissionsschutzfachliche Verträglichkeit geprüft werden. Für GdM2 ist eine 
Mischnutzung angestrebt. 
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GdM1, Gmünd, Hardt II     Mischbaufläche 

 

FNP 2022          FNP 2035 

 

 

 

Der ehemalige Kasernenstandort ist in den letzten Jahren sukzessive umgenutzt worden. In 
zentraler Lage ist jedoch eine Fläche verblieben, die momentan noch den Bauhof beherbergt. Die 
guten Versorgungsmöglichkeiten auf dem Hardt und in Oberbettringen sowie die vorhandenen 
Arbeitsplätze schaffen beste Voraussetzungen für eine gemischte Nutzung. Aufgrund der Nähe zur 
Pädagogischen Hochschule sind auch Wohnmöglichkeiten für Studenten angedacht. Die Fläche 
wird jeweils zur Hälfte auf den Wohnflächenbedarf und den Gewerbeflächenbedarf angerechnet. 
Im Sinne eines effektiven Brachflächenrecyclings wird dem Vorhaben hohe Priorität eingeräumt. 

Östlich befinden sich Anlagen der terranets GmbH (Gashochdruckleitung), diese ist allgemein an 
nachgelagerten Verfahren zu beteiligen. 

 

GdW14, Schapplachhalde     Wohnbaufläche 

 

FNP 2022          FNP 2035 

 

 

 












































































































































































































































































































